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Abrechnung 1994 
über die· Erträge des Pfarrvermögens 

sowie über die Einnahmen auf Grund von 
Verträgen. (Vereinbarungen mit den Ländern) 

oder aus anderen Gründen für Zwecke 
der Besoldung und Versorgung 

des Pfarrerstandes 
(§ 4 des Kirchengesetze8 über die Neuordnung 

des Finanzausgleiches und der Umlage 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

in der Fassung vom 11. Januar 1991, 
KABI. S.3) 

Nr;l199 Az. 14-9-3 Düsse/dorf, 12. Januar 1995 

Für den jährlichen Nachweis über die an die landeskirche ab
zuführenden Erträge des Pfarrstellenverrnägens sowie über 
die Einnahmen auf Grund von Verträgen wurden die Vordrucke 

für die Abrechnung 1994 im MonatDezember 1994 den Anstel
lungskörperschaften übersandt, die in den Vorjahren Erträge 
und Einnahmen nachgewiesen haben. 

Anstellungskörperschaften, welche im Abrechnungsjahr 1994 
Pfarrverrnägen bilden konnten oder Einnahmen hatten, fordern 
die Vordrucke für die Abrechnung beim landeskirchenamt an. 

Zu dem vierseitigen Hauptvordruck gehören zusätzlich: 

die Anlage 1 - Einnahmen auf Grund von VerträgenNerein
barungen (Erstattung von Personalkosten) 

die Anlage 2 - Einnahmen für die nebenamtliche Erteilung 
evangelischer Unterweisung an öffentlichen 
und privaten Schulen (§ 2 Abs. 2 der NotVO 
über die Genehmigung zur nebenamtlichen 
Erteilung evangelischer Unterweisung vom 
8. Mai 1958, KAB!. S. 41, Rechtssammlung 
702 S. 1). 

die Anlage 3 - Einnahmen für die nebenamtliche Erteilung 
evangelischer Unterweisung an öffentlichen 
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~,~ulen, S~~it pier$tan- "Är1§e$ich~ ~.stänaiGS~~l}denaesQldahgs- und V~ 
W61 .. u:ertejlehdenUiiterrIDhtsSlun;" gungSbed'arfsf6rdert ~ Vetmefifung .. des PfarrvemlÖgens 
den bestimmt (§ 3 der o. g. NotVO). und seiner Erträge den Stiftungszweck und ermä8igt die für 

die Anlage 4 - derWaldabrechnungsvord~k(beiI1)U<A'an- die, Sesoldt,InQ und Ver$Of'gungdes: Pfarrerstandes zu erhe-
fordern, wenn der Waldgrundbesitz mehr als bende VmUige r.' . .. . . . 
0,5 ha umfaßt). 

Solange die Landeskirche die nach § 2 des Finanzausgleichs
gesetzes i1:l der Fassung der Bekanntmachung vom 1·;t .• oJaRtJar 

1991 (KABI. S. 3) übertragene Aufgabe wahrnimmt, l;liRd die 
Erträge an die Landeskirche abzuführen. 

Die Vordrucke sind vollständig auszufüllen. Dabei bitten wir zu 
beachten, daß die Angaben in der Abrechnung mit dem bei der 
Kirchengemeinde Zll. führenden Vermögen$verzeichnis über-
einstimmen: '. . 

Einnahmen, die eine bestimmte Höhe erreichen müssen, sind 
mit dem Sollbetrag in clie Abrechnung einzus~n. Dazu,ge
hören u. a. Mieten, Pachte, Erbbauzinl;lel:kEfStattung von Per
sonalkosten, Unterrichtsvergütungen. 

Für Funktionspfarrstellen, Pfarrstellen für die Erteilung von Ev. 
Religionslehre, Telefonseelsorge, JVA-Seelsorge oder Er
wachsenenbildung usw. ist zu prüfen, ob für diese Pfarrstellen 
Zuwendungen zu den Personalkosten von Landesbehörden, 
Kommunalbehörden usw. erbeten werden können. Für eine 
inögliche Reooanzierung sind entsprechende Anträge zu stel':' 
len. Das LaRdeskirchenamt sollte bei eventuell auftretenden 
Fragen beteiligt werden. 

Die Personalkostenerstattungsbeträge für Funktionspfarrstel
len für die Erteilung von Ev. Religionslehre an Schulen auf 
Grund von Gestellungsverträgen werdel1seitdem 1. Oktober 
1994 direkt von der Schul abteilung im Landeskirchenamt bei 
den entsprechenden staatlichen SteUen angefordert, 
Daher sind tür diesen Bereich von den Anstellungskörper
schaften nur die Erstattungsbeträge bis zum30"Septembet 
1994 in den Abrechnungen nachzuweisen. Für das 4.·Quartal 
1994 findet hier ein. Datenabgleich zwischen Schulabteilung 
uRd dem Dezernat Pfarrvermögen statt, die Beträge werden 

. von hier aus ergänzt. 

Für sonstige refinanzierte Funktionspfarrstellen (ohne Schul
pfarrstellen ) fordem die Anstellungskörperschaften von den 
zür Leistung Verpflichtenden die bis zum 31. Dezember 1994 
fällig gewordenen Beträge unverzüglich an, soweit das noch 
nicht geschehen ist. 
Die eingegangenen Beträge sind unverzüglich an die Landes
kirchenkasse weiterzuleiten. Auf dem Überweisungsträger 
sind die Haushaltsstelle (0510.01.1291), die Rechtsträger
Nummer (siehe Gemeinde-Verzeichnis) und den Abrech-
nungszeitraum anzugeben. . 

Vorauszahlungen für Pfarrstellenerträge und Einnahmen ins
besondere für Funktion$pfarrstellen für Krankenhausseetsor
ge, JVA-Seelsorge, Telefonseelsorge etc., sind zu leisten: 
10.3.,10.6.,10.9. und 10. 12. eines jeden Jahres. 

Zu beachten ist: 

Das Pfarrvermögendient ausschließlich der Besoldung. und 
Versorgung des Pfarrerstandes. Es ist als SondervermÖQen 
vom übrigen kirchengemeindlichen Vermögen getrennt zu ver
walten. Aufzeichnungen, Bücher und andere Urkunden sind 
geordnet aufzubewahren. 

Das Pfarrvermögen ist als StiftuAgsvermägen in seinem Be
stand ungeschmälert zu erhalten. Gegenüber dem Staat sind 
wir verpflichtet, den Nachweis zu führen. daß die Erträge und 
Einnahmen bestimmungsgemäß verwendet werden. 

Pfarrkapitat 

DieBal1kfur KirChe und D~onie in Duisburg,fiafein Sonder
programm für die Verwaltung der zum Pfarrvermögen gehö
renden Kapitalien angeboten. Dieses Sonderprogramm dient 
der Verwaltungsvereinfachung sowie der Erzielung eines hö
heren Zinsertrages. 

Bei eventuellen Rückfragen empfehlen wir die Spezielle Kun
denberatung durch die Bank für Kltcne und Diakonie, Duisburg 
(Ansprechpartner: Herr Thomas}.AUßerdem steht Ihnen der 
Außendienst für eine perSönfiCl!le Beratung zur Verfügung. 
Selbstverständlich können die Erträge (Zinsen) aus dem Pfarr
kapital bjszU einem Betrag von 100,- DM (Kleinbetragsgren
ze) kapitalisiert,d. h: dem Pfarrkapitafzugeführt werden, wenn 
die Kapitalzinsen die einzigen Erträge aus dem Pfarrvermägen 
sind. In die Abrechnung ist der neue KapitalbestaRd einzutra
gen. 

Grundbesitz 

Bei der Ver äußerung von Pfarrgrundstücken ist Zurückhaltung 
zu üben. Jßdooh sollte geprüft werden, ob durch Ausnutzung 
der Marktlage der Grundbesitz verbessert werden kann. Unter 
Berücksichtigung dieses Grundsatzes ist unrentabler mit ren
tablem Grundbesitz zu tauschen: 

Sofem Pfarrgrundvermögen aus einem zwingenden Grund 
veräußert werden (z. B. im Rahmen einer Bauleitplanung, Stra
ßenlandabtretung) bleibt der Verkaufserlös als Ersatz für das 
Grundstück Pfarrvermögen. Der gesamte Verkaufserlös ist 
dem Pfarrvermögen zu erhalten und grundsätzlich wieder. in 
Grundstücken anzulegen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
beim Erwerb von Grundstücken Kosten in Höhe von 10 v. H . 
des Kaufpreises entstehen können. Eine Veräußerung sollte 
nach Möglichkeit nur im Austausch mit gleichwertigem Ersatz
land erfolgen. Bei Tausch- undVerkaufsverhaRdlungen ist der 
Verkehrswert zugru.nde?,uIßgen. 

Ist eine Wiederanlage des Verkaufserlöses in Grundstücken in 
absehbarer Zeit nicht möglich, empfehlen wir die Beratung der 
Bank für Kirche und Diakonie in Duisburg in Anspruch zu neh
men (siehe Abschnitt Pfarrkapital, Abs. 1). 

Waldbesitz soll so bewirtschaftet werden, daß ein Teilbetrag 
des ÜberSChusses der Rücklage zygefüflrtu.nd ein Teilbetrag 
für die BesOlduggund Vwsorgung pes Pfaaerstandes abge
führt werden kann. Auf jeden Fall sollte erreicht werden, daß 
die Einnahmen die stel) aus der HolzbewirtsChaftung dek-
ken. Gehören G . 'zu einemgerrielnSchaftlichen 
Jagdbezirk und ist 'das Jagdtechf'v€lrpachtet, verzichten die 
Jagdgenossen in defAegelaufäie Auszahlung des Reinertra
ges aus der Jagdverpachtung_ Wir bitten, inder Zeile Jagd
und Fischereiverpachtung Entsprechendes. zu . vermerken. 
Bitte netlmen Sie auchan Vet:l?ammlungen der Jagdgenossen
schaft teil, um zu erfahren. in welcher Weise. über, die ange
sammelte Rücklage ausdef'J~dve.rpachtung verfUgt wird. 

Bei der Vermietung von Wohnraum sowie Gewerberäumen 
sind angemessene ortsübliche Mieten' zu erheben' {Miet..: 
spiegel). Oie Kosten der Aufwendungen müssen durch die 
Mieten gedeckt werden. Ein formblatt für die Rentabilitätsbe
rechnung/Wirtschaftllchkeitsberechnung. kann angefordert 
werden. 
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Pachtzinsen und Erbbauzinsen sind alle drei Jahre zu überprü
fen. Sie sind den.u~ut1genNem~ltni$Sen.anzupassen. Vor ei
ner Neuverpachtung,inSbesonderevor ßeschhJßfassung über 
die Verpachtung sind die ortSOblichen Pachtzinsen bei derörtli
chen Kreisstelle der Landwirtschaftskammer zu erfragen. tn 
dem Presbyte~,umsbeschluß ist auf dieRückfra~· hinzuwei
sen. 

In .. deiJKir~hetJgemeinden . vorhandene NieBbrauchsrechte 
sind zu überprüfen: Es ist dafür zu sorgen, daß Re~te und Än
sprucheder Kirchengemeinderucht durch Verjähri.mgverloren 
gehen. ... 

Wird ein Grundstück des PfarrvermQgens für andere kirchen
gemeindliche Zwecl<f:)(z. B. Friedhof, Pfarrhaus, Gemeinde., 
haus, Kirche) verwendet, so . ist ein. angemessener Zinssatz 
von dem jewemg~n Verkehrswert zu zalJlen,den das Grund
stück hatte. wenn es nicht für den kirchengemeindlichen Zw~k 
verwendet würde. Der pnssatz ist' in den Abrechnungen als 
Einnah!'i1Efnachzuweisen.. Verkehrswert und Zinssat?: sin9 
jährliclizu ü~rprüfen. 'i, ... 

Die .. Kreissynodalrechnungsausschüsse prüfen die • At>rech
nungen. AufZifferEJ derHaushaltsrichtlil)~n für die Finanz- und 
Haushaltswirtschaft im Jahre 1994 wird verwiesen. 

Die vollständige Erfassung.desPfarrvermQgens sowie seine 
dauernde Erhaltung und Verbesserung ist sicherzustellen. 

Das Landeskirchenamt 

Änderu.,9 des Dienstrechts 
der kirchlichen Mitarbeiter 

Nr. 39530 Az. 13-2-2-1 Düsseldorf. 21. Dezember 1994 

Die Arbeitsrechtliche Schiedskommlssion hlit auf Grund von 
§ 16 Absatz 2 des Alj:)eitsrechtsregeluQgsgesetzes (ARRG) 
nachstehende ArbeitsrechtSregelung getroffen, die hiermit ge
mäß § 16 Absatz 3 ARRG bekanntgemacht wird. 

Die Rf:)gelung ist gemä.ß § 3 Absatz 1 ARRG verbindlich. 

Das Landeskirchenamt 

Ordnung 
zur Sicherung von Mitarbeitern bei 

. Rationalisierungsmaßnahmen 
(Rationalisierungs-Sicherungs-Ordnung-- RSO) 

vom 25. November 1994 . 

RationalisierungeinschließrrCh der Nutzung des technischen 
Fortschritts hat den ZWeek, die Aufgaben der kirchlichen 
Dienststellen anforderungsgerecht, . wirtschaftlich und kosten
günstig zu erfüllen. 

Bei der Durchführung·von Rationalisierungsmaßnahmen sind 
die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergebenden Belange der 
Mitarbeitet und Mitarbeiterinnen zu berücksichtigen und sozia
le Härten mQglichst zu vermeiden. Diesem· Ziel dienen die 
nachstehenden Vorschriften. 

§1 
GelttingsbereiCh 

(1) Diese Ordnung gilt für Dienststellen, in denen in der Hegel 
mehr als fünfzehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausschließ'" 
lieh der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten beschäftigt 
werden. Bei der Feststellung der?ahl der beschäftigten Mitar
beiter und Mitarbeiterinnen sinddle·zu beruck:si~htigen, deren 
regelmäßige Arbeitszeit wöchentlich zehn Stunden und monat.,· 
lieh 45 Stunden übersteigt. 
Dienststellen im Sinne dieser Ordnung sind die kirchlichen Kör
perschaften, die Diakonischen Werke oder andere Träger 
kirchlicher oder diakonischer Einrichtungen. auf dl9 das Ar
beitsrechts-Regelungsgesetz Anwendung findet. 

(2) Im Rahmen des Absatzes 1 gilt diese Ordnungnurfürunter 
den BAT -KF und den MTL II-KF fallendeMitarbeiter und.Mitar
benerinnen, derenl1rbeitsvertraglich vereinbarte durchschnitt
liche regelmäßige Arbeitszeit mindestens die Hälfte der regel
mäßigen Arbeitszeit entsprechender VollbesehäftigterQeträgt. 

(3) Diese Ordnung gilt nicht für Fälle des Betriebsübergangs im 
Sinne des §613 a BGB. . . ' 

§2 
. Begriffsbestimmung 

(1) Rationalisierungsmaßnahmen im Sinne dieser Ordnung 
sind vom Arbeitgeber veranlaßte erhebliche Änderungen der 
Arbeitstechnik und wesentliche Änderungen der Arbeitsorga
nisation mit dem Ziel einer rationelleren Arbeitsweise, wenn 
diese Maßnahmen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu einer 
Änderung des Arbeitsvertrages oder zur Beendigung des Ar
beitsverhältnisses führen. 
Unter den Voraussetzungen· des Unterabsafzes l··kommen als 
Maßnahmenz. B. in Betracht: . . 

a) Stillegung oder Auflösung einer· Dienststellebzw. eines 
Teils einer Dienststelle, . 
b) Verlegung einer Dienststelle bzw. eines Tijils einer Dienst

stelle, 
c)Zusammenlegung von Dienststellen bzw. von Teilen einer 

Dienststelle, 
d) Einführung, anderer Arbeitsmethoden und Fertigungsver

. fahren, auch soweit sie durch Nutzung techRischer Verän-
derungen bedingt sind. 

(2) Eine Rationalisiervngsmaßnahme im Sinne des Absatzes 1 
liegt auch dann vor, wenn sich aus der begrenzten Ahwendung 
einzelner Änderungen zunächst zwar keine erheblichen bzw. 
wesentlichen AuswirkungetLergeben, aber eine Fortsetzung 
der Änderungen beabsichtigt ist. die erhebliche bzw. wesentli~ 
ehe Auswirkungen haben wird. 
Eine wesentliche Änderung, die für die gesamte Dienststelle 
nicht erheblich bzw. nicht wesentlich ist, kann für einen Teil der 
Dienststelle erheblich bzw. wesentlich sein. 
Ist die Änderung erheblich bzw. wesentlich: ist es nichterfor
derlich, daß sie für mehrere Mitarbeiter undMitarbeiterinnenzu 
einer Änderung des Arbeitsvertrages oder zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses führt. .. 

Eine wesentliche Änderung der Arbeitsorganisation kann auch 
vorliegen, wenn auf Grund von Arbeitsverträgen geleistete Ar
beiten künftig auf Grund von Werkverträgen durchgeführt wer
den sollen (z. B. bei Privatisierung des Reinigungsdienstes). 

(3) Keine Maßnahme im Sinne des Absatzes 1 sind Maßnah
men, die unmittelbar z. B. durch 
- voraussichtlich nicht nur kurzfristigen Nachfragerück:gang, 
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- eine von Dritten (insbesondere durchgesetzgeberische 
Maßnahmen) verursachte Aufgabeneinschränkung, 

- Wegfall zweckgebundener Drittmittel 
veraniaßt sind. 

§3 
UnterrIchtungspflicht 

Der Arbeitgeber hat die Mitarbeitervertretung im Rahmen des 
geltenden Rechts zu beteiligen. 

§4 
Arbeitspl~icherung 

(1) Der Arbeitgeber ist den von einer Rationaiisierungsmaß
nahl'ffl3im Sinne des § 1· betroffenen Mitarbeitern und Mitarbei
terinnen nach den Absätzen 2 bis 5 zur ArneitSpiatzsicherung 
verpflichtet. Die Sich~run9 setzt erforderlichenfalls eine Fort
bildung oderUmschuJurlg des Mitarbeiters bzw. der Mitarbeite-
rin voraus. . 

(2) Der Arbeitgeber iSfVerpflichtet, den Mitarbeiternund Mitar
beIterinnen einen gleichwertigen ArbeitSplatz zu sichern. 
Ein Arbeitsplatz ist gleichwertig im Sinne des Unterabsatzes 1 , 
wenn sich durch die· neue Tätigkeit die bisherige Eingruppie
rung nicht ändert und die. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 
der neuen Tätigkeit vollbeschäftigt bzw. im bisherigen Umfang 
beschäftigt bleiben. 
Bei der Sicherung eines gleichwerugen Arbeitsplatzes bei 
demselben Arbeitgeber gilt folgende Reihenfolge: 
a) Arbeitspla.tz andemselt>en Ort, 
b) Arbeitsplatz an einem anderen Ort. 
Von der vorstehenden Reihenfolge kann im Einvernehmen mit 
dem Mitarbeiter bzw .. g~r Mitarbeiter;n abgewichen werden. 
Steht ein gleichwertiger Arbeitsplatz nach Maßgabe des Unter
absatzes 3 nicht zur Verfügung, sollen die Mitarbeiter und Mit
arbeiterinnen entsprechend fortgebildet oderumgeschult wer
den, wenn ihnen dadurch ein gleichwertiger Arbeitsplatz bei 
demselben Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden kann. 

(3) Kann den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnenkein Arbeits
platz im Sinne des Absatzes 2 zur Verfügung gestellt werden, 
ist der· Arbeitgeber verpflichtet, ihnen einen anderen Arbeits
platz anzubieten. Absatz 2 Unterabsatz3 und 4 giltenfspre
chend. 
Di~ spätere Bewerbung um einen {illeichwertigen Arbeitsplatz 
isHm Rafn:nender Auswahl unter gleich geeigneten Bewerbun
gen bevorzugt zu berücksichtigen. 

(4) Kann dEm Mitarbeitern Und cMitat1;)eiterinnen. kein Arbeits
platz im Sinne dEJI' Absätze 2 und 3 zur Verfügung gestetltwer
den, ist der Arbeitgeber verpflichtet, sich um einen Arbeitsplatz 
bei· einem anderen· Arbeitgeber des kirchlichen Dienstes an 
demselben Ort zu bemühen. 

(5) Kann den MitarbeItemund Mitarbeitennnenkein Arbeits
platz im Sinne der AbsätzeZbiS 4 zur Verfügung gestellt wer
den, kann der Arbeitgeber ihnen auch einen Arbeitsplatz bei ei~ 
nemanderen Arbeitgeber im Sinne des § 29 Abschn. B Abs. 7 
BAT-KF, vorzugsweise an demselben Ort, nachweisen. 

(6) Die Mitarbeiter und MitarbeIterinnen sind verpflichtet,einen 
ihnen angebotenen Arbeitspla~ im Sinne der Absätze 2 bis 5 
anzunehmen, es sei denn, daß ihnen die Annahme nach ihren 
Kenntnissen und Fähigkeiten billigerweise nicht zugemutet 
werder kann. Als unzumtltbar gittferner ein nach den Absätzen 
3 bis 5 angebotener Arbeitsplatz mit einer Arbeitszeit von weni
ger als drei Vierteln defbisherigen Arbeitszeit. 

§5 
Fortbifdung, "Umschulung 

(1) Ist nach § 4 eine· Fortbßdung oder Umschulung erforderlich, 
hat sie. derArbeit~r rechtzeitig zu veranlassen oder selbst 
durchzuführen; soweit keine Ansprüche gegen .. andere Ko
stenträger bestehen, trägt der Arbeitgeber die Kosten. 
Die Mitarbeiter undMitarbeiterinnen dürfen ihre Zustimmung 
zu einer Fortbildungs-oder Umschulungsmaßnahme nicht will-
kürlich verweigem. C • 

Geben Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die das 55. Lebens
jahr vollendet haben, ihre Zustimmung zu einer Fortbildungs
oder Umschutungsmaßnahme nicht, kann dies nicht als wUl-
kürlicheverweigerung angesehen wer~n.. . 

(2) Die Mitarbeiter uQdMitarbeiterinnen sind für die ~ur Fortbil
dung ooer Umschulung erforderliche Zeit, längstens für zwölf 
Monate, von der Arbeit .freizusteJlen, .soweit die. Fortbildung 
oder Umschulung in die Arbeitszeit fällt. Für ganze Arbeitstage 
der Freisfellung ist die Urläubsvergütungzu zahlel"l, im übrigen 
sind die Bezüge fortzuzahlen. 

(3) Di~tMitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind v9l1?flichtet, dem 
Arbeitgeber die AufWendungen füreineFortbildUng oder Um
schulung nach· Maßgabe des Unterabsatzes 2 zu ersetzen, 
wenn das Arbeitsverhältnis auf ihren Wunsch oder allS einem 
von ihnen zu vertretenden Grund endet. Satz 1 gilt nicht,· wenn 
die Mitarbeitenn 
a) wegen Schwangerschaft oder 
b) wegen Niederkunft in den letzten drei Monaten· gekündigt 

oder einen Auftösungsvertrag geschlossen hat. 
Zurückzuzahlen sind, wenn das Arbeitsverhältnis endet 
a}im ersten Jahr nach Abschluß der Fortbildung bzw. Um

schulung, die vollen Aufwendungen, 
b) im zweiten Jahr nach Abschluß der Fortbildung bzw. Um

schUlung, zwei Drittel der AufWendungen, 
c) im dritten Jahr nach Abschluß der Fortbildung bzw. Um

schulung, ein Drittel der Aufwendungen. 

§6 
Besonderer Kündigungsschutz 

(1) Ist Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen eine andere Tätigkeit 
bei demselben Arbeitgeber übertragen worden, da.rf das Ar
beitsverhältnis während der ersten neun Monate dieser Tätig
keit wooer.aus betriebsbedingtEffl~ründen noch wegen man
gelnder Einarbeitung gekündigt werden. 

(2) Eine Kündigung mit dem Ziel der Beendigung des Arbeits.;. 
verhältnisses darf nur dann ausgesprochen werden, wenn den 
Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen ein Arbeitsplatz nach § 4 
Abs. 2 bis 5 nicht angeboten werden kann oder sie einen Ar
beitsplatz entgegen § 4 Abs. 6 nicht annehmen. 
Bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die beim Wechsel der 
Tätigkeit eine Beschäftigungszeit (§ 19 BAT -KF, § 6MTL II-KF) 
von mindestens fünfzehn Jahren zurückgetegtund das 40. Le
bensja.nr vollendet haben, . dürfen . Kündigungen rnit dem Ziel 
der Beendigung des Arbeitsverhä~nisses im Zusammenhang 
mit Rationalisierungsmaßnahmen nur dann ausgesprochen 
werden, wenn sie einen gleichwertigen Arbeitsplatz bei dem
seibenArbeitgeber entgegen § 4 Abs. 6 nicht annehmen. Für 
diese Kündigung aus wichtigem . Grunde beträgt die . Kündi
gungsfrist sechs Monate zum Schluß eines Kalendervierteljah-
res. 

(3) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auf Veranlassung des 
Arbeitgebers im gegenseitigen Einvernehmen oder auf Grund 
einer Kündigung durch den Arbeitgeber aus dem Arbeitsver
hältnis ausgeschieden sind, sollen auf Antrag bevorzugt wie-
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der eingestellt werden; wenn ein für sie geeigneter Arbeitsplatz 
zur VerfUgung steht. 

§7 
A ... sgteichszulage 

(1) Ergibt sich in cfenFällen des § 4 Abs. 2 und 3 eine Minde
rung ,der Bezüge, erhalten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
für die Dauer des bestehenden Arbeitsverhältnisses eine Aus
gleichszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 
den Bezügen, die ihnen für den ersten vollen Beschäftigungs
monat aus der neuenTätigkeitzustehenj und den Bezügen, die 
ihnen aus der früheren Tätigkeit zule~ zustanden. Bezüge im 
Sinne von Satz 1 sind 
1. für Angestellte, 

die Grundvergütung, der Ortszuschlag und die in Monäts
.beträgen festgelegten Zulagen, 

2.. für Arbeiter und Arbeiterinnen. 
der Monatstabellenlohn, der Sozialzuschlag sowie die in 
Monatsbeträgen festgelegten Zl,Jlagenul1c!Zuschläge. 

(2) Die Ausgleichszu.age vermindert sich jeweils um die Hälfte 
des Betrages, um den sich die BeZÜge nach Absatz 1 Satz 2 bei 
allgemeinen und persönlichen Gehaltssteigerungenerhöhen. 

{3) Die Ausgleichszahlunge wird neben der Vergütung bzw. 
dem Lohn aus der neuen Tätigkeit gezahlt. Sie ist keine in Mo
natsbezügen festgelegte Zulage im Sinne des § 47 Abs. 2 Un
terabs. 1 Satz 1 BAT -KF. Sie ist jedoch bei der Berechnung des 
Aufschlags nach § 47 Abs. 2 Unterabs. 1 Satz 2 BAT-KF und 
des Zuschlags nach §A8Abs. 2 Buchst. b MTL II-KF zu berück
sichtigen. § 36 Abs. 1 Unterabs. 2 und Abs. 2 BAT -KF und § 30 
Abs. 3 und § 31 Abs. 2 Unterabs.2 MTL II-KF gelten entspre
chend. 

Die Ausgleichszulage wird bei der Bemessung des Sterbegel
des (§ 41 BAT-KF, § 47 MTUt-KF) berücksichtigt. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gatten nicht, wenn die Mitarbeiter bzw. 
Mitarbeiterinnen ihre Zustimmung zu einer Fortbildungs- oder 
Umschutungsmaßnahme entgegen § 4 Abs. 1 UnterabS.2\1er
weigern oder die Fortbildungbzw. Umschulung aus einerrivon 
ihnen zu vertretenden Grund abbrechen. 

Die Ausgleichszulage entfällt,. ~enn die Mitarbeiter bzw: Mitar
beiterinnen die Obernahme einer höherwertigen Tätigkeit ohne 
triftige Grunde ablehnen. 
Die Ausgleichszulage entfällt ferner, wenn die Mitarbeiter bzw. 
Mitarbeiterinnen die MöglichJ<eit des Bezuges einer Altersrente 
nach § 36, § 37 oder§ 39 SGB VI oder einer entsprechenden 
Leistung einer berUtsständischen Versorgungseinrichtung im 
Sinne des § 6 Abs: 1 SGB VI oder der Zusatzversorgung ha-
ben.· ·§.a 

Abfindung 

(1) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auf Veranlassung des 
Arbeitgebers im gegenseitigen Einvernehmen oder auf Grund 
einer Kündigung durch den Arbeitgeber aus dem Arbeitsver
hältnis ausscheiden, erhalten nach Maßgabe folgender Tabel
le eine Abfindung: 

Mindest- bis.zum voll- nach vollendetem 
beschäftiglingszeit ~deten 40. 45. 50. 55. 

(§ 19 BAT-KF, 40. Lebensjahr 
Lebensjahr §6MTL II-KF) 

Monafsbezüge 

3 Jahre - 2 2 3 3 
5 Jahre 2 3 .3 4 5 
7 Jahre 3 4 5 6 7 
9 Jahre 4 5 6 7 9 

11 Jahre ! 5 6 7' 9 11 
13 Janre 6 7 8 10 12 

Monatsbezug ist der Betrag, der 
1. dem bzw. der Angestellten 

als Summe aus der Vergütung (§ 26 MT-KF)und den in 
Monatsbeträgen festgelegten Zulagen, 

2 .. dem Arbeiter bzw .. der Arbeiterin 
als Summe aus dem Monatstabellenlohn, dem SoZtalzu~ 
schlag· sowie den in Monatsbeträgenfestgefegten Zulagen 
und Zuschlägen . 

im letzten··Kalendermonat vor dem Ausscheiden zugestanden 
hat oder zugstanden hätte. 

(2) Der Anspruch auf Abfindung entsteht am Tag nach der Be
endigung des Arbeitsverhältnisses. Hat der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis gekündigt, wird die Abfindung erst fällig; 
wenn die Frist zur . Erhebung der Kündigungsschutiklage ab
gelaufen Ist oder, falls der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin 
Kündigungsschutzklage erhoben hat, endgültig f9$tSteht, daß 
der bzw. sie ausgeschieden ist. 

(3) Die Abfindung steht Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht 
zu, wenn 
a) die Kühdigungaus einem von ihnen zu vertretenden Grund 

(z. B. Ablehnung eines angebotenen Arbeitsplatzes entge
gen § 3 Abs. 6, Ablehnung der Fortbildung oder Umschu
lung entgegen § 4 Abs. 1 Unterabs. 2) erfolgt ist 
oder 

b) sie aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, weil sie 
von einem anderen Arbeitgeber im Sinne des § 29 Abschn. 
B Abs. 7 BAT -KF übernommen werden. 

(4) Neben der Abfindung steht ein Obergangsgeld nach dem 
BAT-KF bzw. dem MTlll: .. KF nich~zu •. 

§9 
Persönliche Anspruchsvoraussetzungen 

(1) Anspruche aus dieser Ordnung bestehen nicht, wenn der 
Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterinerwerbsunfähig oder be
rufsunfähig im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung ist 
oder die Voraussetzungen für den Bezug einer Rente wegen 
JMters aus der gesetzlichen Rentenversicherung vor Vollen
dung des 65. lebensjahres oder einer entsprechenden Lei
stung einer berufsständischen Versorgungseinrichtung im Sin
ne des § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI oder der Zusatzversorgung er
füllt. Einer Erwerbsunfähigkeit oder einer Berufsunfähigkeit 
Steht die Invalidität (Art. 2 § 7 Abs. 3 ROG) gleich. Satz 1 gilt 
nicht für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Vorausset
zungen für den Bezug einer Altersrente nach § 39 SGB VI erfül
len, solange ihre Versorgungprente nach § 55 Abs. 6 der Sat
zung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland
Westfalen oder entsprechenden Vorschriften ruhen würde. 

(2) Besteht ein Anspruch auf AbfinduIl9 und wird der Mitarbei
ter bzw. die Mitarbeiterin das 65. Leoonsjahr innerhalb eines 
Zeitraumes vollenden, der kleiner ist als die der Abfindung zu
grunde liegende Zahl der Monatsbezüge, oder ist absehbar, 
daß innerhalb dieses Zeitraumes einer der tatbestände des 
Absatzes 1 eintritt, verringert sich die Abfindung entsprechend. 

{3l Tritt der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin innerhalb eines 
Zeitraumes, der kleiner ist als die der Abfhidung zugrunde lie
gende Zahl der Monatsbezüge, in ein Arbeitsverhältnis bei ei
nem Arbeitgeber im Sinne des § 29 Abschn. B Abs. 7 BAT-KF 
ein, verringert sich die Abfindung entsprechend; Der überzahl
te Betrag ist zur:i:i.Ckzuzahlen. 

§10 
Anrechnung 

(1) Die leistungen, die Mitarbeitem !Jnd Mital:beiterinnen nach 
anderen Bestimmungen zu den gleichen Zwecken gewährt 
werden, sind auf die Ansprüche nach dieser Ordnung anzu-
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rechnen. Dies gilt insbesondere für gesetzliche oder durch Ver.,. 
trag vereinbarte Abfindungsanspruehe gegen den Arbeitgeber 
(z. B. nach;§§9. 1()K~G). 

(2) Oie Mitarbeiter und,MitSrbeiterinnen sind verpfijchteti die 
ihnen nach anderen Bestimmungen.zu den gleichen Zwecken 
zustehenden Leistungen Dritter zu beantragen. Sie haben den 
Arbeitgeber'von·der AntragsteIlung . und von den hiertiuf beru
henden Entscheidungen sowie von allen ihnen .gewährten Lei
stungen im $innedesAbsatzes1 unv!*'Z~llch·zuunterriehten. 
Kommen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ihren Verpflichtun
gen nach Unterabsatz .1· trotz Belehrung .nieht nach, stehen 
ihnen A~prü<;:l1.e ~.dieserOrdnung nicht zu .. 

§11 
inkrafttreten 

OieseOrdnUng·tritt·mit Wirkung vom 1. Januar.996 in Kraft 

Düsseldorf, den 25. November 1994 

Arbeitsrechtliche Schiedskommission 
. für Rheinland, Westfalen und Lippe 

Der Vorsitzende 
H. Schliemann 

Änderung des DIenstrechts 
der kirchlichen Mitarbeiter 

Nr. 36124 Az. 13-2-2-1 Düsseldorf, 22.0ezember 1994 

Die Rheinisch-Westfälisch-Lippische Arbeitsr~tliche Kom
mission hat auf Grundvon§ 2 Absatz 2 des Arbeitsrechtsrege
lungsgesetzes (ARRG) nachstehende Arbeitsre<:htsregelun
gen getroffen, die hiermit gemäß § 12 Absatz 1 ARRG bekannt:. 
gemacht werden. 

Die Regelunget:l sind gemäß § 3 Absatz 1 ARRQverblndlich. 

Das Landeskirchenamt 

Änderung,des DIenstrechts 
der kirchlichen Angestellten,· Arbeiterinnen 

und Arbeiter 
Vom 2. November 1994 

§1 
Änderung der BAT -Anwendungsordnung 

. uM desBAT-KF 

(1) Oie Ordnung über die Anwendung des Bundes-Angestell
tentarifvertrages(BAT-Anwendungsorooung BAT -AO) wird 
wie folgt geändert: 

1. § 2 Nr. 26 a (zu § 53) wird wie folgt geändert: 
a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) Absatz 1 findet in folgender Fassung Anwendung: 
J( 1) Die Kündigungsfrist beträgt während der Probe
zeit, längstens fürdje Dauer von sechs Monaten, 
zwei Wochen zum Monatsschluß, für Angestellte 
unter 18 Jahren·im übrigen vier Wochen zum Mo
natsschluß.' u 

b)Folgen.der.neuer Buchstabeb wird eingefügt: 
"b) In Absatz 2 wird die Angabe, 1 Monat'dureh die An

gabe ,4 Wochen' ersetzt. U 

cl Oie bisherigen BuChstabenb und c werden die Buchsta
bencundd. 

2. In §2 Ni. 36 (zu SR 2fl) erhältdiem(tBuchstabe c eingefüg
te Nr. 5a SR 211 folgel1de Fassung: .. 

"Nr~ 58 
Ordentliche Kündigung 

.§ 53 Abs. 2 findet mit der Maßgabe Anwendung, daß eine 
dort zum Schluß eines Kalendervierteljahres zugelassene 
Kündigung nur zum Ablauf des 31. Januar, 30. April, 31. Juli 
bzw. 31. Oktober eines Jahres zulässig ist." 

3. In § 2 Nr. 38 (zuSR 2y) emältder in Nr. 7 Abs. 3 SR 2y an
stelle der Unterabsätze 2'und 3 BAT eingefügteUnterab
satz fOlgende Fassung: 
"Die Kündig!)l'lgsfri$t beträgt: 
a) während der Probezeit, längstens für die Dauer von 

sechs Monatel1 zwei Wochen zum Schluß eines Kalen
dermonats, 

b) im übrigen in einem oder mehr:eJ'60 aneinandergerelh· 
ten Arbeitsverhältnissen bei demselben Arbeitgeber 
von insgesarntbiszu1.Jahr 4 Wochen, 
von insgesamt mehr als 1 Jahr 6 Wochen 
zum Schluß eines Kalendermonats, 

von insgesamt mehr als 2 Jahren 3 Monate, 
von insgesamt mehr als 3 Jahren 4 Monate 
zum Schluß eines Kalendervierteljahres.· 

4. In § 2 Nr. 39 (zur Anlage 3) erhält Nr. 7 SR 3 c folgende Fas-
sung: . 

"Nr. 
Zu § 53 - Ot:cJentliche Kündigung 

§ 53 Abs.· 2 findet mit der Maßgabe Anwendung, daß eine 
. dort zum Schluß eines Kalendervierteljahres zugelassene 
Kündigung.nuf:zum Abiauf des3t. Januar, 30. April, 31. Juli 
bzw. 31. Oktober eines Jahres zulässig ist." 

(2) Aus den Änderungen der BAT ·Anwendungsordnung in Ab
satz 1 ergeben sich folgende· Änderungen im Wortlaut des 
BAT·KF: 

1.§ 53 wird wie folgt geändert: 
,;a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,{tl Oie Kündigungsfrist beträgtwährend der Probezeit. 
längstens für die Dauer.vonsechs Monaten, zwei Wo· 
chen zum Monatsschluß, tür Angestellte unter 18 Jah
ren im übrigen vier Wochen zum Monatsschluß.' « 

b) In Absatz 2 wird die Angabe" 1 Monat" durch die Anga
be ,,4 Wochen" ersetzt. 

2 •. Nr. 5 a SR 2 11 erhält folgende Fassung: 

"Nr.5a· 
Ordentliche Kündigung 

§53.A,bs. 2 findet mit der. Maßgabe Anwendung, daß eine 
dort zum Schluß eines Kalendervierteljahres zugelassene 
Kündigung nur zum Ablauf des 31. Januar, .30. April, 31. Juli 
bzw. 31, Oktober eines Jahres zulässig ist." 

3, Nr. 7 Abs. 3 Unterabs. 2 SR2y erhält folgende Fassung: 
"Die Kündigungsfrist beträgt: 
a) während der Probezeit, längstens für die Dauer von 

sechs Monaten zwei Wochen zum Schluß eines Kalen
dermonats, 

b) jm übrigenin einem od.er mehreren aneinandergereih
ten Arbeitsverhältnissen bei demselben Arbeitgeber 
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von insgesamt bis zu 1 Jahr 
von insgesamt mehr als 1 Jahr 

zum Schluß eines Kalendermonats, 
von insgesamt mehr ais 2 Jahren 
von insgesamt mehr als 3 Jahren 

zum Schluß eines I<at~ervierteijahr~~" 

4. Nr. 7 SR 3 c erhiilt:f~~ode Fassung: 
. "Nr.7 

Zu § 53 - Ordentliche K:ündigung 

4 Wochen, 
6 Wochen 

3 Monate, 
4 Monate 

§ 53 Abs. 2 findet mit der Maßgabe Anwendung, daß eine 
dort zum Schluß eines Kalendervierteljahres zugelassene 
Kündigung nur zum Ablauf des 31. Januar, 30 •. April , 31. Juli 
bzw. 31. Oktober eines. J'\.J:lr~s zulässig ist." 

§2 
Änderung der IIITlll-Anwendungsordnung 

und deS MTL 11 

(1) Die Ordnung über die Anwendung des M~e!tarifvertrages 
für Arbeiter (MTL II-Anwendungsordnung MTL Il-AO) wird wie 
folgt geändert: 

1. §.2 Nr. 19 (zu § 57} erhält folgende Fassung: 
"19. Zu §57 . . ... 

§ 57 findet mit folgenden Maßgaben Anwendung: 
a) Absatz 1 findetin folgender Fassung Anwendung: 

,( 1). Die Kündigungsfrist beträgt während der Pro
bezeit, längstens für die Dauer von sechs Mona
ten, ~ei Wochen zum Monatsschluß, für Arbeiter 
unter 18 J8hren im übrigen vier Wochen zUm Mo
natsschluß: 

b) In Absatz 2 wird die Angabe ,einen Monaf durch 
die Angabe,4 W9chen' ersetzt 

c) folgender Absatz 3 wird angefügt: 

,(3) Wird der Arbeiter in unmittelbarem Anschluß 
an ein Arbeitsverhältnis, in dem er nach den in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangeli
schen Kirche von Westfalen und der Uppischen 
Landeskirche sowie·· ihrer Djakonischen Werke 
geltenden Bestimmungen für nebenbefl,lflich.oder 
geringfügig beschäftigte kirchliche Mitarbeiter be
reits eine längere Kündigungsfrist als nach Ab
satz 2 erreicht hat, bei demselben Arbeitgeberwei
tetbeschäftigt,gilt diese Kündigungsfrist weiter, 
bis die Kündigungsfrist nach Absatz 2 mindestens 
gleich lang ist:« 

2. In § 2 wird nach Nr. 20 (zu § 59) folgende Nr. 20 a eingefügt: 

"208. Zu§63 
§ 63 findet mit der Maßgabe Anwendung, daß Ab
satz 2 Satz 3 folgende Fassung erhält: 
,Im übrigen kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist 
von vier Wochen zum Monatsschluß gekündigt wer-
den.'" .. < 

(2) Aus den Änderungen· der MTL·U-Anwendungsordnung in 
Absatz 1 ergeben sich folgende Änderungen im Wortlaut des 
MTL II-KF: 
1. § 57 wird wie folgt geändert: 

. a)· Absatz 1 erhält folgende fassung: 
,,(1) Die KündigungSfrist beträgt während der Probezeit, 
längstens für die Dauer von sechs Monaten, zwei Wo
chen zum Mooatsschluß, für Arbeiter unter 18 Jahren im 
übrigen vier Wochen zum Monatsschluß. " 

b) In Absatz 2 wird dis Angabe "einen Monat" durch die An
gabe ,,4 Wochen" ersetzt. 

2. § 63 Abs. 2 Satz 3 .erhält folgende F1'lSsung: 
"Im ilbrigen kann das Arbeitsvemältni~ mit einer Frist von 
vier Wochen zum Monatsschluß gekündigt werden." 

§3 
Änderung der Nebenberufler..()r(lnungen 

(1) Die Ordnung für den Dienst der nebenberuflich oder gering
fügig.beschäftigten kirchlichen Mitarbeiter (NMitarbO) wird wie 
fOlgt geändert: 
1. § 8 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

"Die Kündigungsfrist beträgt während derp'robezeit zwei 
Wochen zum Monatsschluß, für Mitarbeiter unter 18 Jahren 
im übrigen vier Wochen zum Monatsschtuß." 

2. In § 8 Abs. 1 Satz 4 wird die Angabe" 1 Monat" durch die An-
gabe ,,4 Wochen" ersetzt. . 

(2) Die Ordnung für den Dienst der KüsterinRheinland, West
falen und Lippe (Küslerordnung KüsterO) wird wie folgt geän
dert: 
§ 11 Abs. 1 Satz 3 wird durch folgende Sätze.3 und 4 ersetzt: 
"Die Kündigungsfrist beträgt während der ProQezeit zwei Wo
chen zum Monat5schluß. Im übrigen beträgt ~Kündigungs
frist bei einer Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber 
bis zu 1 Jahr 4 Wochen 
zum Schluß eines Kalendermonats, 

von mehr als 1 Jahr 
von mehr als 5 Jahren 
von mehr als 8 Jahren 
von mehr als 10 Jahren 
vOn mehr als 12 Jahren 

zum Schluß eines Kalendervierteljahres. " 

6 Wochen, 
3 Monate, 
4 Monate, 
5 Monate, 
6 Monate 

(3) Die Ordnung für den Dienst nebenamtlicher Kirchenmusi
ker (NKMusO) wird wie folgt geändert: 
1. § 14 Abs. 1. Satz3 erhältfolgende Fassung: 

"Die Kündigungsfrist .beträgt ·während der Probezeit zwei 
Wochen zum Monat5schluß, für Kirchenmusiker unter 18 
Jahren im übrigen vier Wochen zum Monat5schluß." 

2. In § 14 Abs. 1 Satz 4 wJrddie Angabe" 1 Monat" durch die 
Angabe ,,4 Wochen" ~I"setzt. 

§4 
Obergangsvorscbrift 

Bei einer vor dem 1. Januar 1.995 zugegangenen oder zuge
henden Kündigung gelten die bis zum 31. Dezember 1994 güi
tigen Kündigungsfristen und Kündigungstermine. 

§5 
Inkrafttreten 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1: Januar 1995 in Kraft. 

Iserlohn, den 2. November 1994 

Rheinisch-Westfälisch-Lippische 
Arbeitsrechtliche Kommission 

Der Vorsitzende 
gez.Drees 



§1 
Ändeniri9deS;A~lmmvergütungsgrup.,enplans 

. . i<~BAT.KF 

Der AßgemeineVet9ütlJhgsgtuWEmplanzumBAT .. KF (AVG~. 
BAT-KF) wird wie folgt geändert:' . 

Berufsg~i30 -$ozialafbeiter/SQzialpid~ fm SOZiatdieA$t· . . '. ....... . .... . 

Die aeruf~ppe·i;3Q.$rtiält fol~i1dfif'assung: 
,.2.3(J~l~~~_·iJn.·~ialdienstl 

1. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen 
itriSo~ 

2." .···M~erÖ~l'F~lgruppell"!achZWei-·.···· 
. j~efBeWäfifung in einerTätigkeitder 
'iI6tg,Gr.Vb 2 . . 

3: ··;··So~iter/Sozialpädagogerimit 
entsprechencien'schwierigen Tätigkeitenll 

4. ;' Sozfal~er/Sozialpädagogen mit 
abgeschlossener ZusatzauSbildungin 

· einer ~r ZU$8tzausbildungentsprecl)en-
,dei1Tätigkeft4 . , 

5. . ·;Mitarbeiter.f,~llIppen311ija4 .. 
nacnvierjährigerBewährung ineiner . 

····~rFattgruppen .... .... .... ..... . ............... ' ... ' ' •...... 
6. SoZiaiarbeiter/~i~l~~en!deren, 

Tätigkeitsjch durCfi~dere S<:hwierig';' 
· keituml Bed~ütUi1gaiß&r FaßgrupPe 3 . 
herai:Jshebts 

• . MitarbeitertierFallg!iJppe6naChVier
jährlgerBeWährungintlieSer Faltgrupp6 

\lerg.Sc 

8. Sozialarbeiter/$ozialpäC:lagogenals m 
LeitervoriDlakornschiim Werken, denen 
mindestens sechs Mitarbeiterin Tätigkeiten 
mindestens.(jer Verg.Gr. Wb im Sozial- und 
Erziet)un~iet:lstdUf'c:h .. ausdrückliChe 
AnOfd!'l~ng~~g u.nterstellt sind 2. 6 

. 9. sozjatarbeiter/Sozialpädagogennm, 
entsprechender Tätigkeit, denen . 
fnindestens zwQlf MitarPeiter in Tätigkeiten 
mindestensderVerg.Gr. VI b fmSozial-
und Erziel'lungSfi1ienstdurCh ausdrückliChe 
AI1Of:~Il!p'l9$täpf;f19 unterstellt sind 2 

10. ; Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, deren 111 
Tätigkeit siCh;durCh~ fvtaB derVerant,.; 
wortt.!Og erheblich aus der Fallgruppe 6 
h~aushebfT . • .. . 

1. Mltarbe~rijer Faltgruppe 10 nach fünf- ft 
iäh!i~r BE!Währungin <fIeser Fallgruppe 

Anmerkungen: 
·1 Sozialarbeiter und Sozialpädagogefl im Sinne d~ Berufsgruppe sind sol

che mit staatlicher Anerkermung; llmen stehen die nach einem vierjäh 
Studium an einerfFachhoctlschUle graduierten SOzialarbeiter und 
agogef!!;!!eic!l.Femer stehen ihnen die.(fruheren) Jugendleiterinnen mit 
liehe!; Priifung gleich. 

erg.Gr:Vb. 

~enp~f·ff.'.··. 
Ufl!1; nachgellende FürsOrge 

~~~jiffll1t'nad1gehendefGrsorge für 

4. Eine abgt:l$d1l~ ~'k1un9: im Sinne·dieses TälIgkeitsmerkmals 
liegtnur'eannV(lr, Wenn sie ~300Stundentheoretischen Uflterrtcl1t 
{ohne Supervi~ion u •. ä .. } urmaß!. Als. Z~k!ung kommt bei Vorliegen 
der Voraussetiung lll!I<lh &itZUumB9lspreiln eetracht:· . 
a) 
b) 
~) 

~l 
~'" 

t)leseÄrbeitsrechis}~elul1g tritt am 1. Januar1995 in Kraft. 

ISel1ofiri;öeri2:No\l~6er1994, '. '. . 

Rheiniscb-V'l~stfälISGh-Uwische 
ArbeitsrechtficheKommission 

Der Vorsitzende 
gez. Drees 

Änderung.der.Ae~Mib.~iler-Ordnung 
Yom2 .. ~vembet·19$4 

§1 
Änderung der ABM-Mltari)eiter-:Ordnung 

Die Ordnung für den Qienstder im .Rahm~nvon MaBnahmen 
zur Arbeltsbesch~!'l9 . nach '. ~ .'. Arbeitsfördtlrtmgsgesetz 
beschäftigten MitarbEtiter (ABM-Mi!arbeiter-:Ordnung) wirdwie 
folgt geändert : . 

1. § 3 wird wiefolgtgeändert: 
. a) ',1'1 Absatz 1 Wird äieAngabe f,:50AbsatZ 2"durohdie An

gabe ,,50 Absatz?, 71" ersetzt. 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) Ferner gelten ent$prechend in der für dieAngestell
ten im kirchlichen Dienst geltenden Fassung 
a). die 0rdnung.überZulagenän kirchliche Angestellte 

(Zl:.Ilagen~0rdnungZufO), 

b) die Ordnung über eine Zuweridung an kirchliche 
Anflest~lIte, .. 

c) die Ordnung über v~ögenswirksame Leistungen 
an kirchliche Angestellte und Arbeiter, 

(j) . die Ordnung für das Urlaubsgeld der kirchlichen 
Angestellten." . 

c) F~AderAbsatz 3 Wirtfa.ngefjlgt: 
,,(3) Die BestimmungenüJJer d~ Vergütung und die son
stigen Bezüge. gelten mit der Ylaßgabe, daß diese ··zu 
90 % gezahlt werden. Dies gijtnicht für dielj~ögens-
wirksamen Leistungen." . 

2. § 4 wird Wie folgt geändert: 
a) Absatz2erhältfolgendeFasstmg: . . 

,,(2) Fernergelten entsprechend in derfflfdie Arbeiter im 
kirchlichen OienstjeweilS geltenden Fassung: 
a) die Ordnung Qberc.eine Zl;iWendungfür kirchliche 

Arbeiter, 
b) die. Ordnung über vermögenswirksame Leistungen 

ankirchlithe Angestellte und Arbeiter, 
c) die Ordnung für das UrlaUbsgeld der kirchlichen 

Arbeiter." 
b) Folgender Absatz 3 wird angefQgt: 

,,(3) Die Bestimmungen über den Lohn und die sonsti
gen Bezüge gelten·mit der Maßgabe, das diese zu 90 % 
gezahlt werden. Dies gilt· nicht für die vermögenswirksa
men Leistungen.« 

§2 
Obergangsvorschrift 

Für Arbeit~Qeschaffungsmaßnahmen, die vor dem 1. Januar 
1995 vereinbart worden sind oder werden, gelten die bisheri
gen Bestimmungen .über die Vergütungen, Löhne und sonsti
gen Bezüge in der bis zum 31. Dezember 1994 geltenden F8$
sung weiter. Dies gilt auch, wenn die Maßnahmen erSt. nach 
dem 31. Dezember 1994 beginnen.· 

§3 
Inkrafttreten 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 1995 .in Kraft. 

Iserlohn, den 2. November 1994 

Rheinisch-Westfälisch-Lippische 
Arbeitsrechtliche Kommission 

Der Vorsitzende 
gez.Drees 

Beitrag zur Versorgungskasse . 

Nr. 40280 Az. 22-32-1 Düsseldorf, 28.Dezember 1994 

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland und 
der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie der Uppische 
Landeskirchenrat haben nach Anhörendes VorStandes und 
des Verwaltungsrates . der Gemeinsamen Versorgungskasse 
für Pfarrer und Kirchenbeamteden Beitragssatz für die Versor
gungskassenbeiträge ab 1996angehoben. Sie haben dazu fol
genden Beschluß gefaßt: 

"Absatz 1 des übereinstimmenden Beschlusses der rheini
schen und der westfälischen Kirchenleitungsowie . des lippi
schen Landeskirchenrates zur Festsetzung des Beitragssat
zes für die Beiträge zur Versorgungskasse für Pfarrer und Kir
chenbeamte auf derzeitig 38 % wird mitAblaufdes3t; Dezem
ber 1995 aufgehoben. 
Damit erhöht sich der Beitragssatz .ab 1. Januar 1996 wieder 
auf den in § 22 Abs. 4 der Satzung der Versorgungskasse fest
gesetzten Satz von 40 %." 

Der Zuschlag und der Abschlag nach .§ 22 Abs. 5 der Satzung 
der Versorgungskasse, die in den Absätzen 2 und 3 der über
einstimmenden Kirchenleitungsbesch!üsse zu § 22 Abs. 4 
und 5 der Satzung festgelegt sind, bleiben unverändert. 

Das Landeskirchenamt 
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LandeskirchlicherHaushalt 1995 
Nr. l633 Az.14-1-2 Düsseldorf, 11. Januar 1995 

Hiermit geben wir die Zusammenfassung des von der Kirchenleitung am 3. November 1994 festgestellteo'Undvon der Landes
synode am 11. Januar 1995 verabschiede~n Haushaltsplanes der Evangelischen Kirche, im' Rheinland für das Haushaltsjahr 
1995 bekannt: 

HaushaltsJahr 
1995 1994 

Einzelplan 
Einnahmen 

DM 
Ausgaben 

DM 
Einnahmen 

DM 

o Allgemeine kirchliche Dienste 283 406 009,- 333 664 284,- 275879100,-

1 Besondere kirchliche Dienste 637540,- 19342066,- 462240,- 20956935,-

2 Kirchliche Sozialarbeit 17095.051,- 14782316,-

3 Gesamtkirchliche Aufgaben 
Ökumene, Weltmission 86282000,"'" 112394111,- 126860536,-

4 Öffentlichkeitsarbeit 425235,- 11826342,- 12862317,-

5 Bildungswesen und Wissenschaft 170920,- 21 803613,- 24777 269,-

6 unbesetzt 

7 RechtsetZUng,teitung und Verwaltung, 
Rechtsschutz ' 5019421,- 30995654,-

8 Verw~ng des allgemeinen Finanz
vennögensundderSondeNermÖQen 10354435,- 5543 519,- 5077970,-

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 213 366'149,- 46625374,- 234108794,- 56102316,-'-

Gesamtplan 599 661 709,"'- 599 661 709,- 618846051,- 618 846 051 ,-

Der Haushaltsplan kann in der Zettvom28. Februar bis 3.Mätz 1995 iml,andeskirChenamt Düsseldorf! Hans-Böckler-Straße 7, 
Zimmer 213, bei Herrn Lk.-Verwaltungsrat Maus eingesehen werden. 

Satzung 
für das DiakonischeWerk des 

Kirchenkreises Aachen 

Auf der Grundlage von Artikel 155 in Verbindung mit Artikel 152 
KO hat die Kreissynode am 5. November 1994 folgende Sat
zung beschlossen: 

§1 
Träger 

(1) Der Kirchenkreis Aachen ist Träger des Diakonischen Wer-
kes des Kirchenkreises Aachen. ' 

(2) Das Vermögen des Diakonischen Werkes ist als Sonder
vermögen des Kirchenkreises zweckgebunden und darf nur für 
Aufgaben, die sich aus dieser Satzung ergeben, verwendet 
werden. Alle Einnahmen und Ausgaben des Diakonischen 
Werkes werden im Haushaltsplan des Kirchenkreises geson
dert erfaßt und in der Jahresrechnungnachgewiesen. 

Das Landeskirchenamt 

(3) Der Kirchenkreis Aachen ist Mitglied des als Spitzenver
band der Freien Wohlfahrtspflege anerkannten Diakonischen 
Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland und damit dem 
Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland 
angeschlossen. 

§2 
Aufgaben 

(1) Das DiakonischeWerk ist zum Dienst der Liebe in der 
Nachfolge von Jesus Christusin allen diakon ischen Belangen 
innerhalb des Kirchenkreisesbeauftragt. Das Diakonische 
Werk hat unbeschadet der'diakonischen Verantwortung der 
Gemeinden die diakonische Arbeit im Kirchenkreis anzuregen 
sowie in der Planung, Ausführung und fachlicher Qualifizierung 
der Mitarbeiter zu unterstützen. 
Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere: 

1. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 
2. Altenhilfe, 
3. Trägerschaft von Diakoniestationen, 
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4 .. Obdachlosenhilfe, 
5. Booindertenhilfe, 
6. Betreuungen, insbesondere in Form eines Betreuungs.:. 

vereines, 
7. Hilfen für Arbeitslose, Gefährdete. Niql1tseßhafte. S~chh 

kranke und Straffällige, 
8.' ,Schuldnerberatung, 
9. Arbeit mit Ausländem, Asylsuchenden, Flüchtlingen und 

Aussiedlem, 
10. Organisation und Durchführung von' Erholungs-und Kur-

maßnahmen, 
11. Diakoniesammlungen, . 
12. Beratung und Informatioo der Kirchengemeinden, 
13. Veranstaltungen und Maßnahmen zur Förderung der Ge

meindediakonie und zur Fortbildung der Mitarbeiter im dia
konischen Bereich, 

14.' Gesellschaftliche und ökumenische Diakonie, 
15. Mitarbeit in kirchlichen und kommunalen Ausschüssen, 
16. ÖffentliChkeitsarbeit auf dem Gebiet der Diakonie, 
17. Vorbereitung und Organisation neuer'AUfgaben im Be-

reich der Diakonie. 

(2) Ober Erweiterungen bzw. EinsChränkungen der in § 2 Ab
satz 1 genannten Aufgabenen~idet die Kreissynode. 

(3) Das DiakOnische Werk nimmt fürden Bereich des Kirchen.:. 
kreises Aachen die Aufgaben eiQes yeJ'bandes der Freien 
Wohlfahrtspflege wahr. 

§3 
Gemeinnützigkeit 

(1) Mit der Erfüllung der in § 2 festgelegten Aufgaben verfolgt 
das Diakonische Werk unmittelbar und ausschließlich gemein
nützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des Ab
schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

(2) Das Diakonische Werk ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel dürfen nur 
für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Der Kir
chenkreis erhält keine Zuwendungen aus Mitteln des Diakoni
schen Werkes. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Diakonischen Werkes fremd sind, oder durch un
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§4 
Verantwortung des Kirchenkreises 

(1) Die Kreissynode sorgt dafür, daß der Dienst !;fes Diakoni
schen Werkes auf der Grundlage des Evangeliums geschieht 
und die Verwaltung nach den jeweils geltenden kirchlichen Ge
setzen geführt wird. 

(2) Der Beschlußfassung der Kreissynode unterliegen: 
a) Feststellung des Haushaltsplanes und des Stellenplanes, 
b) Feststellung der Jahresrechnung und Entlastung der Betei

ligten, 
c) Änderung der Satzung, 
d) Einstellung und Entlassung des Geschäftsführers oder der 

Geschäftsführerin auf Vorschlag des Fachausschusses 
"Diakonisches Werk". 

§5 
Fachausschuß "Diakonisches Werk" 

(i) Die Kreissynode bedient sich bei der Erfüllung ihrer Aufga
ben des Ausschusses "Diakonisches Werk", der Fachaus
schuß im Sinne des Artikels 152 KO ist. 

(2) Dem Fachausschuß "Diakonisches Werk" gehören fünf 
sachkundige Gemeindeglieder aus dem Kirchenkreis an, wo
bei die Verbindung zum Ausschuß für Diakonie angemessen 
zu berücksichtigen ist. Ferner gehört dem Fachausschuß "Dia-

konisches Werk" der oder die Kreissynodalbeauftragte für 
Diakonie an. 

(3) Die KreissynOdewählt den Vorsitzenden oder die Vorsit
zende des FachausscnusSes "Diakonisches Werk" und seinen 
oder ihren Stellvertreter bzw. Stellvertreterin. Wird der Vorsitz 
einem sachkundigen Gemeindeglied übertragen, $0 soll der 
oder die Kreissynodalbeauftragte für Diakonie den stellvertre
tenden Vorsitz übemehmen. 

(4) Die Mitglieder des Ausschusseswerden von der Kreissyn
ode berufen. 

(5) Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin des Diako
nisehen Werkes des Kirchenkreises nimmt an den Sitzungen 
des Fachausschusses "DiakoniSChes Werk" mit beratender 
Stimme teil. 

§6 
Zuständigkeit ~s Fachausschusses 

"Diakonisches Werk" 

Der Fachausschuß "Diakonisthes Werk" bereitet alle Be
schlüsse vor, die der Kreissynode vorbehalten sind. Er sorgt für 
die Durchführung der Beschlüsse der Kreissynode und über
wacht die Geschäftsführung des DiakonischenWerkes., Das 
Gesamtleitungsrecht der KreissynOde bleibt unberührt. 
Insbesondere hat der Fachausschuß "Diakonisch~s Werk" fol
gende Zuständigkeiten: 
a} Einstellung, Eingruppierung im Rahmen des Stellenplanes 

und Entlassung der Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, mit 
Ausnahme des Geschäftsführers I der Geschäftsführerin, 
Erstellung der Dienstanweisungen für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Diakonischen Werkes, soweit diese 
Aufgaben nicht der Geschäftsführung gemäß § 9 bzw. ge
mäß der Geschäftsordnung übertragen worden sind, 

b) Vorbereitung des Haushalts- und Stellenplanes des Diako
nisehen Werkes des Kirchenkreises zur Vorlage an die 
Kreissynode, 

c) Der Fachausschuß verfügt selbständig über die·Mittel des 
Haushaltsplanes. Der Fachausschuß Diakonisches Werk 
beschließt die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, so
weit diese Ausgaben im laufenden Haushaitsjahr innerhalb 
der Haushaltsabschnitte des Diakonischen Werkes ge
deckt werden können. 

d) Zusammenwirken mit dem Ausschuß für Diakonie als 
koordinierendem synodalen Gremium für die diakonische 
Arbeit, 

e) Angelegenheiten von besonderer Wichtigkeit, die in ihrer 
Bedeutung über die laufende Geschäftsführung hinausge
hen, 

f) Aufnahme neuer Arbeitsgebiete im Rahmen der in § 2 
Abs. 1 genannten Aufgaben, 

g) Erlaß. einer Geschäftsordnung für das Djakonische Werk. 

§7 
Zusammentreten und Beschlußfassuflg 

(1) Der Fachausschuß "Diakonisches Werk" tritt in der Regel 
einmal im Monat zusammen. Er muß einberufen werden, wenn 
zwei Mitglieder, der Superintendent oder der Kreissynodalvor
stand dies verlangen. 
(2) Der Fachausschuß "Diakonisches Werk"' soll einmal im 
Jahr oder bei Bedarf mit dem Ausschuß für Diakonie zu einer 
gemeinsamen Sitzung zusammentreten. ' 

(3) Für Einladung, Verhandlung und Beschlußfassung des 
Fachausschusses "Diakonisches, Werk"gelten . die Bestim
mungen der Kirchenordnung über, die Beschlußfassung ,der 
Presbyterien sinngemäß. 
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(4) In ~itigenFällen, beldenen die Einberufung des Fachaus
schusses nicht möglich ist oder mit Rücksicht auf die geringe 
Bedeutung der Sache nicht gerechtfertigt erscheint, hat die 
Vors~ende / der Vof"Sitzende,möglichstirnEinvemehmen mit 
der Gesci1äftsführerin (dem Geschäftsführer, einstweilen cjas 
Erforderliche anzuordnen. Dies istdem Fachausschuß bei der 
nächsten Sltzung zur Genehmigung mitzuteilen. 

(5) Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin sorgt im 
Auftrag des Vorsitzenden oder derV~itzenden filr die Proto
kollierung der Sitzungen des FachausschuSses "Diakonisches 
Werk". 

§8. 
Gesetzliche Vertretung 

(1) Das· Gesamtleitungsrecht für· das DiakonischeWerk des 
Kirchenkreises Aachen obliegt der Kreissynode. 

(2) Die rechtliche Vertretung desKirc:h~l1l<reises obliegt dem 
Kreissynodalvorstand (Artikel 157, Absatt 2 g KO). 

(3) DerFachausschuff"ÖiakonischesWerk" nimmtClie gesetz
liche Vertretung für den Bereich des DiakonischenWerkes des 
KirchenkreiSes wahr mit der Ausnahme·. der Einstellung und 
Entlassung des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin 
und der in § 4, Absatz2a-cgenannten Aufgaben der Kreissyn
ode, sowie Erklärungen vor einem Notar. 

(4) Im Rechtsverkehr wird der Fachausschuß "Diakonisches 
Werk" durch seinen Vors~enden odefseine Vorsitzende und 
ein weiteres Mitglied . des Fachausschusses "Diakonisches 
Werk" . vertreten. Das Siegel des Kirchenkreises '- Diakoni
sches Werk.,.. ist beizudrooken. 

§9 
Geschäftsführung 

Die Führung der laufenden Geschäfte desDiakonischen Wer
kes des Kirchenkreises wird einer geeigneten Fachkraft über
tragen, die die. Dienstbezeichnung "Geschäftsführer" oder 
"Geschäftsführerin" führt. 
Sie ist verantwortlich für die satzungsmäßige Erfüllung der Auf
gaben des Diakonischen Werkes. 
Sie hat auf die wirtschaftliche Betriebsführung, insbesondere 
auf die Einhaltung des Haushaltsplanes, zu achten. 

Sie. ist Vorgesetzter oder Vorgesetzte aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Diakonischen Werkes. 
Näheres regelt die Geschäftsordnung des Diakonischen 
Werkes. 

Ihr ist die Einstellung und Entlassung von Mitarbeitem und Mit
arbeiterinnen bis zurVergütungsgruppe VIII BAT -KF bzw. ver
gleichbarer Gruppen nach MTL 11 soWie von Zivildienstreisten
den und Praktikanten übertragen, die sie im Einvernehmen mit 
dem Vorsitzenden des Fachausschusses "Diakonisches 
Werk" vomimmt. 

Der Vorsitzende ldie Vorsi'izende desFachausschusses "Dia
konisches Werk" führt. die Fachaufsicht, der Superintendent 
die DienstaUfsicht über die Geschäftsführung. 

§10 
Verwaltung, Kasaenanordnung und Revision 

(1) Oie Verwaltungsaufgabendes Diakonischen Werkes wer
den vom Verwaltungsamt des Kirchenkreises Aachen in enger 
Absprache mit der Geschäftsführung erledigt. 

(2) Der/die :Vors~ende des Fachausschusses "Diakonisches 
Werk" und im Verhinderungsfall der Stellvertreter / die Stel/ver
treterin sind anordnungsberechtigt. 

Die Feststellung "sachlich richtig" unterzeichnet der· Ge
schäftsführer, im Vertretungsfall ein zu besömmendes Mitglied 
des Fachausschusses. 
Die Feststellung "rechnerisch richtig" unterzeichnet die/der je-

.~.·wellige Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter. 
Der Leiterin / dem Leiter des Verwaltungsamtes bzw. dessen/ 
deren VertreterinNertreter wird das Recht zur unterschriftli
chenVÖllziehung von Kassenanordnungen für alle Einnahmen 
sowie tUr Ausgaben, denen Rechtsverbindlichkeitenzugrunde 
liegen, übertragen. 

(3) Eine dem Geschäftsbetrieb desDiakonischen Werkes an
gemessene .Revision ist zu gewährleisten. 

§11 
Kooperation mit .anderen diakonischen Einrichtungen 

Das Diakonische Werk des Kirchenkreises arbeitet mit den an
deren diakonischen Werken.und Einrichtungen im Kirchen
kreis zusammen und stimmt sich mit ihnen ab. 

§12 
·F'manzierung 

Die Arbeit des Diakdnischen Werkes Wird finanziert durch: 
a)öffentliche ZuschOsaeurid Zuwendungen Dritter, 
b) Leistungsentgelte, 
c) Spenden und Kollekten, 
d) Mittel des Kirchenkreises, ' 
e) sonstige Erträge undEinnahmen. 

§13 
Auflösung 

Der Kirchenkreis hat bei der· Auflösung oder· Aufhebung des 
Diakon/sehen Werkes . Oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zweckes dafür bestimmtes Vermögen ausschließlich und un" 
mittelbar für diakonische Aufgaben zu verwenden. 

§14 

Inkrafttreten 

Diese geänderte Satzung tritt nach Beschlußfassung durch die 
Kreissynode und Genehmigung durch das Landeskirchenamt 
mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Sa~ung vom 13. Juni 1992 außer Kraft. 

Aachen, den 5. November 1994 

(Siegel) 

(Siegel) 

Kreissynodalvorstand 
des Kirchenkreises Aachen 

gez~ Unterschriften 

.Genehmigt 

Düsseldorf, den 29. Dezember 1994 

Evangelische Kirche im Rheinland 
Das Landeskirchenamt 
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Satzung 
des Fachausschusses für Umweltfragen 

des Kirchenkreises Kleve 

Präambel 

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung gelten 
als unbestrittene.~ime kirchlichenHa~I~. Zur Förderung 
insbesondere der ökOlogischen Aufgaben bildet die Kreissyn
ode den synodalen Ausschuß für Umweltfragen als Fachaus
schuß im Sinne von Artikel 152JKO. 

§1 

Die Kreissynode und der KSV tragen die Gesamtverantwor
tung für den Dienst des Kirphenkreises. 

§2 
Aufgaben des Fachausschusses 

Zu den Aufgaben des Fachausschusses gehören: 
1. Beratung der KreiS!)ynode und des KreissynodaIVorsfartdes 

in allen ökologischen Fragen, . 
2. Beratung in den Gemeinden auf deren Wunsch, 
3.Beteiligung bei den Visitationen der Gemeinden durch Ein

beziehung eines Mitgliedes des Fachausschusses, 
4. Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen kirchli

chen und nichtkirchlichen Umwelteinrichtungen, 
5. Planung und Mitarbeit bei kreiskirchlichen Veranstaltungen, 
6. Informationen der Kreissynode über die Arbeit .des 

Fachausschusses, 
7.· ·Mitwirkung im Pachtausschuß des Kirchenkreises . durch 

Entsendung ~fnes Mitgliedes QesFachausschusses. 

§3 
Rechte des Umweltausschusses 

Zur VerwirklIchung seiner Aufgaben erhält der Fachausschuß 
folgende Rechte: 
1. Antragsrecht an dieKreissynode und den Kreissynodälvor

stand in bezug auf Umweltfragen, 
2. Recht zur Planung und Koordinierung der Aufgaben des 

Fachausschusses und auf Auskünfte von den Kirchenge
meinden des Kirchenkreises über Umweltfragen zu verlan
gen, 

3. Verfügung über die Haushaltsmittel für Umweltfragen im 
Rahmen des kreiskirchlichen Haushaltsplans. 

§4 
Zusammensetzung des Fachausschusses 

Dem Fachausschuß gehören an: 
1.·0ie Vorsitzende I der Vorsitzende, die/derzOgleichSyn'" 

odaJbeal.Jftragter für Umweltfragen ist' und die stellvertre
tende lder stellvertretende Vorsitzende, 

2. eine Vertreterin bzW. ein Vertreter jeder Kirchengemeinde 
des Kirchenkreises, 

3. höchstens fünf weitere sachkundige Gemeindeglieder, die 
von der Kreissynode für die Amtsdauer der Kreissynode zu 
berufen sind, 

Es ist daraufzu achten, daß mindestens zwei der Mitglieder 
Kreissynodale sind. 
Der Fachausschuß ist berechtigt, zu seinen Beratungen Sach
kundige hinzuzuziehen. 

§5 
Arbeitsweise des FachausschQsses 

1. Der Fachausschuß tritt mindestens fünfmal il'l'l-lahr zusam
men. Er muß einberufen werden, wenn mindestensein Drit
tel der Mitglieder oder der Kreissynodalvorstartd dies ver
langen. 

2. Die Einladung erfolgt. schriftlich unter Angabe der Tages
ordnungdurch die Vorsitzende bzw. denVorsitzendenmin
destens eine Woche vor der Sitzung. 

3. Der Fachausschuß ist beschlußfähig bei Anwesenheit von 
mehr als der Hälfte der Mitglieder. 

4. Beschlüsse bedürfen der einfachen MehrhEttder anwesen
den MItglieder, 

5. Ober die Sitzung ist·eine Niederschrift anzufertigen. Sie ist 
allen Ausschußmitgfiedemund dem Kreissynodafvorstand 
zuzusenden. 

§6 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt nach Genehmigung durch. das Landeskir
Chenamt mit Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

Die Änderung und Aufhebung der .. Sa~ung bedarf der Be
schlußfassung durch die Kreissynode und. der kirchenaufsicht
lichen Genehmigung durch das Landeskirchenamt. 

Auszug aus dem Protokoll 
~174:orderitlichen Tagung der Synode 

des Kirchenkreises·Kleve 
am 5. November 1994 in der Kirchengemeinde Geldern 

Der Skriba stellt die Anwesenheitfest. Von 66 Synodalen sind 
54 anwesend. Die Synode i§t beschlußfähig. 

TOP 1 0: Sa~ung Fachau~t..Iß für Umweltfragen 
Beschlu818: Kreissynode beschließt die Satzung 

des Fachausschusses tür Umwelt
fragen des Kirchenkreises Kleve 
(Anlage 5). 
Mit Mehrheit so beschlossen. 

Festgestellt in der Sitzung des Kreissynoda.lvofstandes am 
14. November 1994. 

(Siegel) 
Nr.: 40356 

. Kreissynodalvorstand 
des Kirchenkreises Kleve 

gez. Unterschriften 

Genehmigt 

Düsseldorf, oon 17. Januar 1995 

Evangelische Kirche imRheinland 
Das Landeskirchenamt 

Satzung 
zur Änderung der Satzung . des 

Evangelischen Stadtkirchenverbandes Köln 
'141m 2. Dezember 1994 

Auf Grund des § 28 Absatz 2 in Verbindung mit § 9 Absatz 4 des 
Kirchengesetzes betreffenq die Zusammenarbeit benachbar
ter Kirchengemeinden und Kirchenkreisein gemeinsamen An-



40 Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirme im Rheinland "'" Nr. 2 vom 14. Februar 1995 

gelegenheiten (Verbandsgesetz vom 18. Januar 1963, KABI. 
S. 71) hat die Verbandsvertretung des Evangelischen Stadtkir
chenverbandes Köln mit der vorgeschriebenen Zwe!-Drittel
Mehmeit folgende Satzung beschlossen: 

Artiket1 

Die Satzung des Evangelischen Stadtkirchenverbandes Köln 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1973 
(KABI. S. 185, 1978 S. 38, 1987 S. 256, 1989 S. 91), zuletzt ge
ändert durch die Satzung vorn 25. Mai 1991 (KABL S. 285) wird 
wie folgt geändert: 
In § 12 wird ein;!d>satz 7 angefügt: 
(7) Der Vorstand kann die Leitungen der Ämter undEinrichtun
gen des Evangelischen Stadtkirchenverbandes ermächtigen, 
Kassenanordnungen.ln ihrem Amtsbereich zu erteilen. 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche im Rheinland 
in Kraft. 

Köln, den 2. Dezember 1994 

(Siegel) 

(Siegel) 

Der Verbandsvorstand 
des Evangelischen Stadtkirchenverbandes 

Köln 
gez. Unterschriften 

Genehmigt 

Düsseldorf, den 6. Januar 1995 

Evangelische Kirche im Rheinland 
Oas landeskirchenamt 

Satzung 
für· das Evangelische Gemeindeamt 

Köln Süd-West 
vom 30. November 1994 

Auf Grund von § 3 Abs. 1 des Kirchengesetzes betreffend die 
Zusammenarbeit benachbarter Kirchengemeinden und Kir
chenkreise in· gemeinsamen Angelegenheiten (Verbands
gesetz) vom 18. Januar 1963 (KABI. S. 71) haben die Pres
byterien 

der Evangelischen K4rchengemeinde Köln-Bayenthal, 
der Evangelischen Philippus-Kirchengemeinde Köln-Raderthal, 

der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Zollstock, 
der Evangelischen Kirchengemeinde Sindorf und 

der Evangelischen Kirchengemeinde Hürth-Gleuel 

folgende gemeinsame Safzungbeschlossen: 

§1 
Name und sHities Gemeinsamen Gemeindeamtes· 

(1) Die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Bayenthal, die 
Evangelische Philippus-'Kirchengemeinde Köln-Raderthal, die 
Evangelische Kirchengemeinde Köln-Zollstock, die Evangeli
sche Kirchengemeinde Sindorf und die Evangelische Kirchen-

gemeinde Hürth-Gleuel unterhalten ein gemeinsames Ge
meindeamt, das den Namen 

"Evangelisches Gemeindeamt Köln Süd-West" 
führt. 

(2) Das Gemeindeamt hat seinen Sitz in Köln-Zollstock. 

§2 
Aufsjabendes Gemeindeamtes 

(1) Dem Gemeindeamt werden, unbeschadet der Rechte und 
Pflichten der Presbyterien, ihrer Vorsitzenden und ihrer Kirch
meister, folgende Verwaltungsgeschäfte übertragen: 
1. die Vermägensverwaltungs- und Kassengeschäfte, 
2. die Vorbereitung der Haushaltspläne und der Jahresrech-

nung, 
3. die Führung der Vermägensnachweisung (Lagerkartei), 
4. die Bearbeitung von Personalangelegenheiten, 
5. die Bearbeitung des von den Leitungsorganen zu führen

den Schriftwechsels einSchlIeßtich der Bearbeitung der 
Vorlagen und Beschlüsse der Leitungsorgane und ihrer 
AusscIiLisse, 

6. die Verwaltung und Bearbeitung der· Liegenschaften und 
Objekte, sofern die Leitungsorgane keine anderslautenden 
Beschlüsse gefaßt haben, 

7. ·die Führung des Inventarverzeichnisses, 
8. die Abwicklung de.s dienstlichen Schriftverkehrs der Pfarrer 

und Mitarbeiter, 
9. die Anlegung und Führung der Aktenverzeichnisse und der 

Registraturen und die VerwaltUng der Archive, auf Wunsch 
wird den Kirchengemeinden das Archivgut zur dauernden 
Aufbewahrung auch übergeben. 

(2) Für die Verwaltungsangelegenheiten der Pfarrbüros gilt 
weiterhin der Beschluß Nr: 5 des Gemeindeamtsausschusses 
vom 20. Oktober 1983. 

(3) Die Kirchengemeinden übernehmen in eigener Verantwor
tung neben anderen Aufgaben auch die Führung der Kirchbü
cher einschließlich der Aufstellung entspreChender Bescheini
gungen und Statistiken, das kirchliche Meldewesen sowie die 
im Organisationsplan beschriebenen weiteren Aufgaben. 

§3 
GemeindeamtsausschuB 

(1 } Zur gemeinsamen Beratung und Beschlußfassung über An
gelegenheiten des Gemeindearntes wird gemäß § 3 Abs. 1 
Buchstabe ades Verbandsgesetzes ein Gemeindeamtsaus
schuß gebildet. 

(2) Jedes Presbyterium entsendet zwei seiner Mitglieder, die 
nicht über die Liste der Mitarbeiter in das Presbyterium gewählt 
worden sind, in den GemeindeamtsausschuB. Für jedes Mit
glied ist vorn Presbyterium ein Stellvertreter zu wählen. 

(3) Der Vorsitzende wird aus der Mitte des Gemeindeamtsaus
schusses jeweils für die Dauer eines Haushaltsjahres gewählt. 
Die Kirchengemeinden stellen in ihrer alphabetischen Rßihen
folge den Vorsitzenden. Der Vorsitzende des Vorjahres wird je
weils Stellvertreter. 

< ',' 

(4) Der Gemeindeamtsleiter des Gemeindeamtes nimmt an 
den Sitzungen des Gemeindeamtsausschusses teil. 

(5) Für die Verhandlungen und Beschlußfassungen des Ge
meindeamtsausschusses gelten die Artikel 116 Abs. 2 und 3 
und Artikel 117 bis 124 der Kirchenordnung sinngemäß. 

(6) Der Gemeindeamtsausschuß tritt nach Bedarf zusammen; 
er muß zusammentreten, wenn ein Presbyteriurnoorbeteilig
ten Kirchengemeinden es wünscht. 
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§4 
Vertretung des Gemeindeamtes 

(1) Leitung, VerWaltung und rechtliche Vertretung des Gemein
deamtes nach § 3 Abs. 1 Buchstabe bdes Verbandsgesetzes 
nimmt der Gemeindeamtsausschuß für die Presbyterien der 
beteiligten Kirchengemeinden wahr. 

(2) Alle für den Rechtsverkehrbedeutsamen Urkunden, die der 
Gemeindeamtsausschuß im Rahmen seiner Aufgaben aus
stellt,· müssen unter Anführung der betreffenden Beschlüsse 
von dem Vorsitzenden und zwei Mitgliedern desGemeinde~ 
amtsausschusses unterschriebenund mit dem Siegel der Kir
chengemeinde des· Vorsitzenden· versehen sein. Hierdurch 
wird Dritten gegenüber die Gesetzmäßigkeit der Beschlußfas
sung und die Bevollmächtigung des Gemeindeamtsausschus
ses durch die beteiligten Kirchengemeinden festgestellt. 

(3) Die Rechte undPflichteh d~r Kirchengemeinden für ihren 
eigenen, vom Gemeindeamt wahrzunehmenden Geschäfts
kreis werden durch diese Satzung nicht berührt. 

(4). Dritten gegenüber tre~en die beteiligten Kirchengemeinden 
in allen Angelegenheiten des Gemeindea.mtes als Gesamt
gläubiger oder Gesamtschuldner auf. Im Innenverhältnis wer
den sie im Zweifel n~Qh dem Verteilungsschlüssel gemäß § 6 
Abs. 1 berechtigt oder verpflichtet. 

§5 
Aufgaben des GemeindeamtsausschuSSS$ 

(1) Der Gemeindeamtsausschuß· beschließt mit verbindlicher 
Wirkung in allen Angelegenheiten des Gemeindeamtes; ins,. 
besondere über: 
1. den Stellenplan, 
2 .. die Einstellung, Eingruppierung, Höhergruppierung und 

Kündigung der Mitarbeiter, 
3. die Feststellung des Haushaltsplanes und äerJahresrech

nung, 
4. die Geschäftsordnung und den Organisationsplan für das 

Gemeindeamt. 

(2) Der Stellenplan und die Entscheidungen mich §7 Abs. 2 be
dürfen der Zustimmung von mindestens drei Vierteln der Mit
glieder des Gemeindeamtsausscnusses. 

§6 
Verwaltuligskosten und Vermögen 

(1) Soweit die eigenen Einnahmen des Gemeindeamtes nicht 
ausreichen, werden die Kosten auf die beteiligten Kirqhenge
meinden nach folgendem Schlüssel aufgeteilt: 
1. Gemeindegliederzahl 

je angefangene 250 Gemeindeglieder = 1 Punkt 
2. Kindergärten 

je Kindergarten = 6 Punkte 
3. TOT = 1 Punkt 
4. Kirchen, Miet- und Dienstwohnungen 

einschI. Pfarrwohnungen und sonstige 
Mietverhältnisse, ausgenommen Garagen 
ieEinheit 

5. Mitarbeiter (einschf. Pfarrer) 
hauptamtliche Mitarbeiter 
nebenamtliche Mitarbeiter 

6. Buchungsfälleim letzten abgerechneten 
Haushaltsjahr . 

= 1 Punkt 

= 2 Punkte 
= 1 Punkt 

je angefangene 100 Buchungsfälle = 1 Punkt 
Bei der Berechnung der jeweiligen Anteile für den Haushalts
plan des Gemeindeamtes werden die Soll-Zahlen zugrunde-

gelegt (bei den Buchungsfällen nach der ietztenfestgestellten 
Jahresrechnung). Am Ende eines jeden HaushaltSjahres wird 
nach den Ist-Zahlen über die Deckung des Fehlbetrages oder 
die Verwendung des· überschusses im· Gemeindeamtsaus
schuß beschlossen. 

(2) Die Gegenstände, die die beteiligten Kirchengemeinden in 
das Gemeindeamt einbringen oder die für das Gemeindeamt 
beschafft werden, werden gemeinsames· Eigentum; 

(3) Im Falle einerAuSeinandersetzung über das gemeinschaft
liche Vermögen wirdbei derAufteilung der Hundertsatz ange
wendet, der zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung nach Ab
satz 1 für die Kostenverteilung gültig ist. 

§7 
Stellenplan und .I/Iitarbeiter des Gemeindeamtes 

(1 ) Sollen Mitarbeiter in das Kirchenbeamtenverhältnis berufen 
werden, so ist Dienstgeber 
1. für den Leiter des Gemeindeamtes 

die Kirchengemeinde mit der höchsten Gemeindeglieder
zahl, 

2. für den stellvertretenden Leiter des Gemeindeamtes die 
Kirchengemeinde mit der zweithöchsten Gemeindeglie
derzahl. 

(2) Die Berufung (einschließlich Beförderung), die Entlassung, 
die Erklärung des Einverständnisses zu einer überführung und 
die überführung von Kirchenbeamten bleiben dem Dienstge
ber vorbehalten; es bedarf dazu der Zustimmung des Gemein
deamtsausschusses. Im übrigen werden die Befugnisse des 
Dienstvorgesetzten von dem Gemeindeamtsausschuß wahr
genommen. § 5 Abs. 2 und § 6 Ab$. 1 bleiben unberührt. 

(3) Die Stellen für die Angestellten, Arbeiter und Auszubilden
den werden für diebeleiligten Kirchengemeinden gemein
schaftlich errichtet. 

§8 
Geschäftsordnung und Organisationsplan 

für das Gemeindeamt 

(1) Der Gemeindeamtsausschuß kann für das Gemeindeamt 
eine Geschäftsordnung und einen Organisationsplan erlassen. 

(2) Die dem Gemeindeamt übertragenen Verwaltungsgeschäf
te sind für jede Kirchengemeinde gesondert zu bearbeiten. Die 
Verwendung gemeinsamer technischer Hilfsmittel und die 
Führung einer gemeinsamen Kasse bleibt davon unberührt. 

§9 
Änderung.des·Trägerverl)unde~ 

(1) Weitere benachbarte Kirchengemeinden können dem Ge
meindeamt angeschlossen werden, wenn alle Presbyterien 
der beteiligten Kirchengemeinden einverstanden sind und das 
Presbyterium der aufzunehmenden KirChengemeinde. dieser 
Satzung zustimmt. Der Anschluß bedarf der Genehmigung 
durch das Landeskirchenamt und der Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt. 

(2) Bei einem Anschluß weiterer Kirchengemeinden werden 
die bei ihr tätigen Verwaltungsmitarbeiter, soweit erforderlich, 
in das Gemeindeamt übernommen. 

(3) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn eine Kirchengemeinde 
aus dem Trägerverbund für das Gemeindeamt ausscheiden 
will. 

§1Q 
Schlußbestimmun~n 

(1) Satzungen zur Änderung oder Aufhebung dieser Satzung 
sind nur durch übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten 
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Kirchengemeinden möglich und bedürfen der Genehmigung 
des Landeskirchenamtes: 

(2) Diese Satzungtritf.a.m 1. Januar .1995 in Kraft. 

(3) Diese Satzung und Satzungen zu ihrer Änderung oder Auf
hebung werden im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht.. 

Köln, den 30. November1~ 

(Siegel) 
Das·Presbyterium der' 

·t:vangelischen Kirchengemeinde 
Köln-Bayenthal 

(Siege1) 

(Siegel) 

{Siegel} 

(Siegel) 

(Sieget) 

gez. Unterschriften 

Das Presbyterium der 
Ev. Philippus:'Kirchengemeinde 

Kötn-Raderthal 
gez. Unterschriften 

Das Presbyterium der 
Evangelischen Kirchengemeinde 

Köln-Zollstock 

gez. Unterschriften 

Das Presbyterium der 
Evangelischen Kirchengemeinde 

Sindorf 
gez. UnterSchriften 

Das Presbyterium der 
Evangelischen Kirchengemeinde 

Hürth-Gleuel 
QeZi. unterschriften 

Genehmigt 

Düsseldorf, den 6. Januar 1995 

Evangelische Kirche im Rheinland 
Das L8.ndeSkirchenamt 

Satzung 
des Fachausschusses für Diakonie 

im Kirchenkreis Ottweiler 

Zur Anregung und zur KOQrdination der Diakonie im Kirchen
kreis, die von den Gemeinden undanderendiakonischen 
Rechtsträgem betrieben wird, sowie zur Stärkung der Zusam
menarbeit des Kirchenkreises und seiner Gemeinden mit dem 
Diakonischen Werk an der Saar bildet die Kreissynode gemäß 
Art. 15~ der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland (KO) einen Ausschuß für Diakonie und beschließt 
gemäß Art. 155 KOfolgende Satzung: 

§1 
Stellung des Ausschusses 

und Gesamtverantwortung der Kreissynode 

(1) Der Ausschuß für Diakonie ist Kreisdiakonieausschuß i. S. 
des § 5 des Kirchengesetzes über die Zusammenführung des 
Lande5verbandes Innere Mission .Rheinland und des Hilfswer-

kes der Evangelischen Kirche im Rheinland zum diakonisch
missionarischen Werk ,.Innere Mission und Hilfswerk der 
Evangelischen Kirche im Rheinland" vom 18. Januar 1963. 

(2) Die Kreissynode trägt die Gesamtverantwortung für den 
Dienst des Kirchenkreises auch im Bereich Diakonie. Sie ist 
zuständig für die Grundsatzentsyheidung über Planung, Ziel
setzung und Durchführung. diakonischer Arbeit auf Kirchen-
kreisebene. ' 

(3) Die Kreissynode kann EntscheidungeQ. des Ausschusses 
im Einzelfall an sich ziehen und Beschlüsse ändern oder auf
heben. 

§2 
Aufgaben 

Unbeschadet der in § 1 beschriebenen Gesamtverantwortung 
~r Kreissynocle hat der Ausschuß folgende Aufgaben: 
1. Anregung und Koordinieruog der Diakonie der Gemeinden 

im Kirchenkreis, insbesondere auf dem Gebiet der Arbeit für 
Alte, Kranke, Behinderte, Kinder und Jugendliche, Strafge
fangene undArbeitsrose, ausländische Mitbürgerinnen und 
Mitbürger und Flüchtlinge; 

2. Erarbeitung von Vorschlägen und Empfehlungen an die 
Kreissynode, den Kreissynodalvorstand und an das Diako
nische Werk an der Saar; 

3. Planung und Durchführung von kreiskirchlichen Veranstal
tungerl zu Fragen der Diakonie; 

4. Beschreibung der Schwerpunkte der gemeindlichen Diako
nie im Kirchenkreis zur Vorbereitung der öffentlichkeitsar
beit der Gemeinden, des Kirchenkreises und der drei Kir
chenkreise an der Saar als Träger des Diakonischen Wer
kes an der Saar; 

5. Vorbereitung von die Diakonie betreffenden Beschlüsse, 
die der Kreissynode und dem Kreissynodalvorstand gemäß 
der Kirchenordnung vorbehalten sind; 

6. Zusammenarbeit mit den anderen Fachausschüssen des 
Kirchenkreises bei übergreifenden Themen; 

7. Zusammenarbeit mit den Kreisdiakonieausschüssen be
nachbarter Kirchenkreise, insbesondere der Kirchenkreise 
Saarbrücken und VÖlklingen angesichts der gemeinsamen 
Trägerschaft des Diakonischen Werkes an der Saar; 

8. Jährliche Berichterstattung über den Stand der Arbeit an die 
Kreissynode. 

§3 
Rechte 

Zur Verwirklichung seiner Aufgaben erhält der Ausschuß fol
gende Rechte: 
1. Antragsrecht an die Kreissynode; 
2. Anhörungsrecht bei Beratungen des Kreissynodalvorstan

des in Fragen der Diakonie; 
3. die Rechte nach Art. 152 Abs. 4 Satz 1 KO. 

§4 
Zusammensetzung 

(1) Der Ausschuß hat mindestens fünf, höchstens neun Mitglie
der, die die Voraussetzungen des Art. 152 Abs. 2 Satz 2 KO er
füllen müssen. 

(2) Die von der Kreissynode zu wählenden Mitglieder sollen die 
. Regionen im Kirchenkreis (Ottweiler, Neunkirchen, SuIzbach
und Fischbachtal) sowie die nicht einzelnen Gemeinden zuge
ordheten Arbeitsbereiche (z. B. Krankerihaus, Sozialstationen, 
Werke für Jugendliche, Arbeitslose, Strafgefangene) ange
messen vertreten. 
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(3) Die Kreissynofi!e:>wäpdt "d$n, VorsitzendeodderdieVorsit
zende, der oder diezugleieh Kreissynodalbeauftragter oder 
Kreissynodalbeauftragte für Oiakonie,ist.Weiterhin Wählt die: 
KreissYQOOedesseWderellc Stellvertreter/Stellverueterin. 

(1);0Ie ArbeitSWeise desAu~usses richtet sich nach den 
Art 116 bis ,120 KO,die, eflfspr~iAr1wendung finden; 
insbesondere geltendienachfolgenden Regelungen" ' 

(2)Oer Au~huß soJl,rnindestens viermatirn Ja.hrzusarnmen
treten. Er muß einbeq,den)yerdel1,wenn der/dieV~~npe 
es für erförderlich hält Oder wenn einOrittei der Mitglieder oder 
der Kreissynodalvo~nd " ,oder ,der Superintendent es 
wünscht, Der/dieVorsjtzen~lädt ',zu ,den Sitzungen späte
stens eineWochevordemv6rgesehenen TermIn unter Beach
tungvon Art. 152Abs.6Satz2 KOein"OieTa~sordnung und 
die erforderliChen Unterlagen sindd~teinladung beizufügen. 
Der/die Vorsitzende leitet die,Sltzimgen urrdkann sich zur Vor
bereitung der' Sitzungen, dl:lr 'Hilfe der Superintendentur des 
Kirchenkreisesbedienen. ' . 

(3) Der AU$Schußist besch!uStähig bei Anwesenhe~ VQn mehr 
als der Hälfte seiner Mitglieder; . 

(4) Die Tagesordnung ist verb,indlich., ()b$rÄri~n' und 
Ergänzungen kann nur zu Beginn der Sitzung befunden wer
den. 

(5) Sachkundige Gäste, insbesonderl;lVertreter bzw. Vertrete
rinnen anderer diakonischer Rechtsträger, die im Kirchenl9"eis 
tätig sind, können zu den ~jtzungen des Ausschusses bera
tend hinzugez~ Vi'erden. 
Vertreter oder VertretcÖlnen desOiakonlschen Werkes an der 
Saar, insbesondere MitgHeder des a)Aufsichtsrates, b) der 
Geschäftsführung, cl Abteil~ngsleiter oder' Abteilungsleiterin
nen sowie fachlich zuständige Mitarbeiter oder MItarbeIterin
nendes Diakonischen Werkes an der SaarSQllen bei Bedarf 
beratertdeingeladenwerden. Dabei sind vorrangig solche Or
ganmitglieder und Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen des Diako
nisehen Werkes an der Saareinzulatlen, die Glieder einer Ge
meinde des Kirchenkreises sind, Oie Einladung der unter c) er
faßten Personen soll über die Geschäftsführung des Diakoni., 
sehen Werkes an der Sam erfolgen. 

(6) über die Sitzungen ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
innerhalb von vier Wochen nach der Sitzung den Mitgliedern 
und dem Kreissynodalvorstand zuzusenden ist. 

§6 
Kosten 

Die Fahrtkosten der Mitglieder des Ausschusses werden nach 
den kirchlichen Vorschriften erstattet. FürSitzungen und Klau" 
surtagungen, die besonderen finanziellen Aufwand erfordern, 
ist das Einverständnis, ~es KreissyT1odalvorstcmdes einzuho
len, soweftdie im Haushalt vorgesehenen Mittl;ll überschritten 
werden. Da$S8lbe. gilt für Kosten,<die beLder HinzuZiehung 
sachl<ulidi~r Gäste entstehen., 

,§7 
Iflkrafttreten 

Diese Satzung tritt nach kirchenaufsichtlicher Genehmigung 
mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

Ottweiler, den 9. Dezember 1994, 

(S.I) 

(Siegel) 
Nr;: 39790 

Kirchenkreis Ottweiler 
gez. Unterschriften 

Genehmigt 

Düsseldorf, den 19. Januar 1995 

EvangeUSche Kirche im Rheinlanct 
Das Landeskircheliamt 

Kirchlicher Hilfsdienst 

Nr. 40664 Az. 13-1-6-1 >DOsseidorf, 29. Dezember 1994 

In den kirchlichen Hilfsdienst als Pastorin/PastOr wurden zum 
1. Januar 1995 aufgenommen: 

Höppner, Brigitte 
Ka<$ par, Pater Hans 
Mau r er, Dietmar Marlus 
Schulte, Frank 

Das Landeskirchenamt 

Verleihung der Anstellungsfähigkeit 
an Kirchenmusiker 

DÜ$seldorf, 19. Januar 1995 

Das, Landeskirchenamt hat im Jahre 1994 folgenden Kirchen
mu~em/Kirchenmusikerinnen die Urkunde über Anstellungs
fähigkeit der Evan~lischenKircoo der Union Verliehen: 

Große Urkunde 

B ü f.C k. Wolfgang, Essen 
Erdmann, Annette, Duisbl)rg 
FOg, Hl;lnate,St. Augustin 
Gera, Anne-Katrin, Oberhausen 
Horz, ~tefan, KÖln 
Kir s eh n e reit, Jörg Martin, Remscheid 
Uffers,. Bernd! DÜ~ldprf 
SCh!,.llze, uw",y!ersen 

Mittlere Urkunde 

Be h ren s, Gerhard, Eschweiler 
Borowski-Wensing, Oagma,r, Duisburg 
Ju n g, Thomasd<ö!n T 
Kamph au se n ,Joliane, Mönchengladbach 
K lei n. Harald, Wipperfürth 
Lorer'lz, Christian, Köln 
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M ä der, Thorsten, Gondersnausen 
Me y er, Alexander, Köln 
Pl"ößdorf, KirSten, Bonn 
Sc h re I b e r,Frank B., Essen 
S p u c k, Christine, Heiligenhaus 
Wa b n i k, Jutta. Hamburg 
Wickleder ,Jörg, Düsseldorf 

Kleine Urkunde 

Bot he, Hans~Günther, Düsseldorf 
Chen-Haurenherm, Su-In, Düsseldorf 
F u c h s, Come!ia, Düsseldorf 
Go e tz man n, Etisabeth, Leverkusen 
K im, Hye-Eun, Düsseldorf 
Mizushima, Yasuko.DOsseldorf 
Ni k 0 Ii n, Dagmar, Erftstadt 
S t re bel, GaMele, Wegberg 
S t röt er, Dirk, Düsseldorf 
Struensee, Renate, Bonn 
W e dei, Klaus, Düsseldorf 

Kleine Urkunde (Organist/Organistin) 

Bethmann, Anne, Essen 
Kirchhoff, Simone, Rheinberg 

Kleine Urkunde (ChOrieiter/Chor.eiterint' 

Kästei, Elke, Wadgassen 

Das Lsndeskirchenamt 

Verwaltungslehrgang I 1995/96 

AnträgeaufZUfassungzti diesem Verwaltungs lehrgang kön
nen vonMitarbeitenden,die die Zulassungsvoraussetzungen 
gemäß §§4und5 der Ausbildungs.; und Prüfungsordnung für 
die Erste und· Zweite ·kirchliche··VerwaltungsprOfung in ·der 
Evangelischen Kirche im Rheinland (APrO Verw. I und 11) 
vom 16. November 1989 (KABt. S.215) erfüllen, bis zum 
7. April 1995 über die Vorsitzenden der Leitungsorgane auf 
dem Dienstweg an uns gelichtet werden. 

Dem Antragsinddiein §8 der APR> Verw; I und 11 aufgeführten 
Unter/agenbeizutOgeJ!l;"soweitsie uns nicht aus früheren Be
werbungeR"vorliegen. Außerdem erbitten· wir eine ·Erklärung 
d~rDienstst~lle. in der diese sich ausdrücklich mit dem Besuch 
des Lehrgangs einverstanden elk/ärt und zusichert, daß die 
Bew~nn oder der . Bewerber während der lehrgangszeit 
entlastet werden soll. . . 
Das LandeskifChenamt hat beschlossen, die Eignung der Be
werberinnen und Bewerber zum Besuch des Verwaltungslehr
gangs I gemäß §4 /Ws,.?def APrO Verw. I und 11 in einem be
sonderen Verfahrenf~stf:lJlen. Die dazu ergangene Rege
lung ist im KirdlliQherl Amtsblatt 1991, S. 25,veroffentlicht. Es 
ist vorgesehen, dieses Verfahren am 5 •. MaI1995.im landes
kirchenamt in Düsseldorf durchzuführen. Bewerberinnen und 
Bewerber, die an diesem Verfahren teilnehmen, werden nach 
Abschluß aer Meldefrist noch besonders eingeladen. Bewebe"' 
rinnen und Bewerber, die an diesem Verfahren auf eigenen 
Wunscht~ilnehmenwollen,. müssen dies bereits mit dem An
trag auf Zulassung af.l~rücklicti erklären. 

Das Landeskirchenamt 

Bestanden~V~rwaltungsprüfungen 

Nr.2558 Az. 13-15-2-2 Düsseldorf, 24. Januar 1995 Nr. 2318 Az.13-15-2-6 Düsseldorf, 20. Januar 1995 

Am 28. August 1995 beginnt der nächsteVerwaltungslehrgang 
zur Vorbereitung auf die Prüfung für den mittleren kirchlichen 
Verwaltungsdienst. Der Lehrgang dauert bis Dezember 1996 
(17 Abschnitte und schriftliche Prüfung); die mündliche Prü
fung wird voraussichtlich im März 1997 stattfinden. Der Lehr
gang wird in der Evangelischen Akademie Mülheim, Haus der 
Begegnung, Utlienhorstweg29, 45479 Mülheim an der Ruhr, 
durchgeführt. Es stehen voraussichtlich 25 Lehrgangsplätze 
zur Verfügung. 

Die Lehrgangsabschnitte dauern jeweils von Mootäg bis Frei
tag. Sie verteilen sich über die Dauer des VerwaJtungslehr
gangs so, daß mit Ausnahme der. Sommerferien (Nordrhein
Westfalen) mindestens ein Lehrgangsabschnitt im M6nat statt
findet. In einigen Monaten werden daher auch zwei lehrgangs
abschnitte stattfinden. Der Terminplan wird den Teilnehmen
den mit der Zulassung bekanntgegebeli. Wähf.and der Lehr
gangsabschnitte wohnen die Teilnehmendenirn Haus der Be
gegnung (in der Regel in Zweibettzimmern). Ausnanmen von 
dieser Verpflichtung sind grundsätZlich nicht möglich." 

Gemäß § 9 Abs. 6SatzS derAPrO'Verw. 1 und 11 wirdvon der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, einen Teilnehmerbeitrag Zu 
erheben. Dieser beträgt 15,-DM pro Tag. Da An- und Abreise
tag dabeials ein Tag gezählt werden, ergibt sich ein Betrag von 
60,- DM je Lehrgangsabschnitt. 

Die Abschlußprüfung für Auszubildende für den Beruf des/der 
Kirchlichen Verwaltungsfachange5tellten hat bestanden: 

K I u m b, Eric, Kirchenkreis Moors 

Das Landeskirchenamt 

Einziehung einer Diakonenurkunde 

Nr,.32890 111, Düsseldorf, 12. Januar 1995 
Az; 53-7 Hofbuhr 

Die Urkunde über die Anstellungsfähigkeit als Diakonin für 
Frau Christina Hofbuhr, geboren am 14. Juli 1964 in Bad 
Kreuzmich. ist gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 des K'lrchengesetzes über 
das Amt, die Ausbildung und die Anstellung der Diakoninnen 
und Diakone in der Evangelischen Kirche der Union (Diako
nengesetz) mit Wirkung vom 5. Dezember 1994 eingezogen 
worden. Da Frau Hofbuhrdie Urkunde nicht zurückgegeben 
hat, wird sie hiermit für ungültig erklärt. Wir bitten um Beach
tung. 

Das landeskirchenamt 



/-~~ 

';,;;'"tIabatt",Kataf,;VOh KraftfabReu,en· 

OOsseldorf, 16. ·Jam:Jar1995 

Oas~amt ~fi;~~fortn~r~~~ 
für denErwerbvonkirch~KraftfahrZeug$tl fUr die 
MarkeVW aus.. ~.." .' . ..: . 

FtiFdenBereiobi.rij~n Kirche'~' hat 
die HartdSIsg~~~ftirf(frqhe. und ~OOlelTlbH'(HKb), 
EHfestra8e 596. ~7,HambUfg, Telefon' 08 81 
Rahm~rllldlkomril~n?mft~vetsehieden8ri "PKW" ge-
schIoSsell: . . 

:' ,~-- , Dort können ~ne iür ~ritarinte Prlvateigen~-utitkir~ 
cheneigene Kraftfal1~ .~ Lwerdert .• Durch, die 

:etlu '~'~~Ra:~;=~~~ 
belastet verbleibt. ' . '. ", ," '" . 

Der AötaUf deS Verfahrens und die Frage,·niitwek!heb~imien 
Rahrmmabkommen~,~rnifder HKOzu NäI'en. 
Unsere verfQgung vom 21.~ember19S3 (KABI~ 1/94 S.54) 
ergänztdurohdieVerfijgungvom 15. März 1994 (MBt S. 144) 
~ Wir hiermit auf. 

. Erhöhung des BeZugäprelseS . 
für dascKi~hliel1e Amtsblatt ilb1f995 

. Ai. 21~-1 . 

Die Herstenungs,: unc:I;Ye~~ftirdaS Kirchliche Amts
blatt sind in den letztEm Jahf:~ ~ ~rk'gestiegen,da6 wir den 
BezugsJXeis. der seit '1984'· 9aJt. diesen Ausgaben anpassen 
mußten. Ab 1995 kostet jetzt der Jahresbezug: DM 40,,.... und 
das EinzelexemplQr QM4,::". . 

': ',S ,):':,C:,,"" :-"~:' Das ~sf(~enamt 

Bekanhtgabe eines neUen Kirchehsiegels 

NT. 39950 Ai. 11-5S5 Dtisseldorf, 3. Januar 1995 
Theodor-Aiedner-WerkMülheim an der Ruhr 

KirChengemeinde:~r-AiedOOr~Wt:1tkinMtilheim an der 
Ruhr ..., • '" 

Kirchenkreis: An der Ruhr 

Umschrift des Kirchensiegels: Eva~ische Kirchengemeinde 
beim Theodor-Aiedner-Werk In Mülheimar der Ruhr 

Das land~skirchenamt 

Personal- und sonstige ,Nachrichten 

Akdiniert: 

Pastorin im Hi~UrsUla. Buchkremer am 4; Dezem:' 
bar 1994 in der Kirchengemeinde Leverkusen-Wiesdorf. 

Pf~rrei~anger"$t~nbt:?.rgeram 11. Dezember 1,994 in 
dei Kirct:tengerneinde Mbers. ' . 

,Pastorin im HilfSdi~st Ulrike G ra b am 15. Jam.ar199S in der 
Kirchefl96meinde Duisburg-Innenstadt. 

PasfQfim H~~sdi~ Kad-AIbert He$~e sm ·18.~ember 
1994' in der Kirchengemeinde ,Bur~eid. 

PastorimH~nSt'ctJwe.Kamphause,llam 17: Dezember 
1994 in der Kir~~,Bad Neüsnahr. 

Pasto.rm im Hiifsdienst MonikaKindsgrab am 15:\:Januar 
1995 In der Kirchengemeinde Broich. 

Pastor im Hilfsdienst Volker Lubinetzki am 4. Dezember 
1994 in der Kirchengemeinde Bergisch-NeOklrchen. 

Pastor im Hilfsdienst Frank 0 sc hm ann ·am 6. November 
1994 in der Kirchengemeinde Ründeroth. 

Pastorin im Hilfsdienst Sabine· P a bst.am4; Dezember 1994 
in der Kirchengemeinde Louisendorf. 

Pastor im Hilfsdienst Gebhard Phi ti P P s am 18:. Detember 
1994 in der Kifchengemeinde Köln. 

Pastorin im HilfsdienstBritta Schroeter am 15. Januar 1995 
in der Kirchengemeinde Beuet 

Pastor im Hilfsdienst MarkusSöffge am 15.~r 1994 in 
der Kirchengemeinde Marxloh. 

, . 
Pastor im HilfSdienst6emot Th Ö l1<e am 4. Dezember 1994 in 
der Kirchengemeinde Wichlinghausen. 
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Pastor im Hilfsdienst Frank Wess et am 11. Dezember 1994 
in der Thomas-KircJ'lengemeinde Dfisseldotf,., . 

Pastorin 1m Hilfsdienst Heike W i I k e am 18. Dezember 1994 in 
der Kirchengemeinde Rodenhof. 

Pastorin im Hilfsdienst Christa Wolters am 18. Dezember 
1994 m der Kirchengemeinde Goch .. 

Ordiniert als .Pl'edigthelfer IPredigthetferfn: 

Pastor imSon~ienstJoachim Römett.zum Pfarrer der 
Kirchengemeinde SoIingen-Dorp, Kirchenkreis Solingen 
(? Pfarrstelle). Gemeindeverzeichnis S. 541. 

Pastor im Hilfsdienst Reinhard Janichzum Pfarrer der Kir
chengemei!)de Schwalbach, Kirc~nkreis Völktingen (1. Pfarr
steHe). GemeindeverzeichnisS. 560. 

Pastor im Hilfsdienst Sascha Her r man n zum Pfarrerder Kir
che~nde Ringenberg, Kirchßnkreis Wesel. Gemeinde
verzeichnis S. 568. 

Predigthelferin Brigitte K 0 11, Kirchengemeinde St Tönis, Kir- Pastorin im Hilfsdienst Martina Bi ebers dorf - B röd en f eid 
chenkreis Krefeld, am 4. Dezember 1994. . zur Pfarrerin der Kirchengemeinde Wesel, KirchenkreisWesel 

. 
Predigthelferin Esfher Kröber, Kirchengemeinde NeukIr
chen, Kir.chenkreis Moars, am 4. Dezember 1994. 

Predigthelfer Gerhan(ffa, h I, Kirchengemeinde Köln-BfÜck
Merheim, KirchenkreisKöln-Rechtsrheinisch, am 18. Dezem
ber 1994. 

Berufen/Pfarrstellen : 

Pastor im HilfsdienstOr. Michael Klein zum Pfarrer der Kir
chengemeinde Hamm, Kirchenkreis Altenkirchen (1. Pfarrstel
le). GemeindeverzeichnisS.114. 

Pastorin im Sonderdienst Renate Schäning zur Pfarrerin 
der Vereinigt.-ev. Gemeinde Unterbarmen-Ost, Kirchenkreis 
Barmen (2. Pfarrstelle). Gemeindeverzeichnis S. 124. 

Pastor im Hilfsdienst Siegfried Eckert zum Pfarrer der Kir
chengemeinde Horst-Eiberg zu Essen-Staale, Kirchenkreis 
Essen-Süd (1. Pfarrstelle). GemeincJeverzeichnis S. 275. 

Pfarrer Frank R asc.h ke zum Pfarrer der Kirchengemeinde 
Bad Münstereifel, Kirehenkreis Bad Godesberg. Gemeinde
verzeichnis S. 301. 

Pfarrer Johannes Man Ti zum Pfarrer der Kirchengemeinde 
Adenau, Kirchenkreis Koblenz (1. Pfarrstelle). Gemeindever
zeichnis S. 326. 

Pfarrer im Wartestand Helmut Spengler zum Pfarrer der 
Kirchengemeinde Köln-Lindenthal, Kirchenkreis Köln-Mitte 
(5. Pfarrstelle). Gemeindeverzeichnis S. 347. 

Pfarrer Jörg Schmidt zum Pfarrer der Kirchengemeinde 
Bensberg, Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch (3. Pfarrstelle). 
Geme.indeverzeichnis S. 363. 

Gemeindemissionar Pastor i. W. Wilhelm K ü n z e I zum Pfar
rerder Kirche1'lgemeinde LObberich, Kirchenkreis Krefeld. Ge
meindeverzeichnis S. 392. 

Pastor im Hilfsdienst FrankB u bl i t z zum Pfarrer der Kirchen
gemeinde Kim, Kirchenkreis An Nahe und Glan (2. Pfarrstelle). 
Gemeindeverzeichnis S. 442. 

Pastor im Hilfsdienst Peter F u hs e 'zum Pfarrer der Kirchen
gemeinde Waldböckelheim, Kirchenkreis An Nahe und Glan. 
Gemeindeverzeichnis S. 449; 

Albrecht Mewes zum .Pfarrer der Kirchengemeinde Daun, 
Kirchenkreis Trier (2. Pfarrstelle). Gemeindeverzeichnis 
S.546. 

(6. Pfarrstelle), Gemeindeverzeichnis S. 569 . 

Pastor im~HilfsdienstThornas Brödenfeld zum Pfarrer der 
Kirchengemeinde Wegei, Kirdhef\kreis Wesel(6. Pfarrstelle). 
Gemeindeverzeichnis S; 569~ .. 

PastorirnHilfsdiEH}st Rager M ie I k e zum Pfarrer der Johan
niskirchengem~inde Neuwied:, Kirchenkreis Wied (·1. Pfarrstel
le)., Gemeindeverzeic~lOis; S. 586. 

Bestätigt: 

Die Wahl des Pfarrers Dr. Eberhard Kenntner, Rheinbach, 
zum Skriba desKirchenkreises Bad Godesberg. 

Berufen/Beamtenstellen: 

Kirchenrechtsrätin z. A. Gunhild Ach e nb ach unter Ernen
nung zur Kirchenrechtsrätin in ein Kirchenbeamtenverhältnis 
auf Lebenszeit. 

Kirchenverwaltungsrat Helmut B ri t z vom Rechnungsprü
fungsamt der Kirchenkreise Koblenz, Simmern-Trarbach und 
Trier zum Kirchenoberverwaltungsrat. 

Studienrat z. A. i. K. Bertram Burg n e r vom Bodelschwingh
Gymnasium .in Herchen unter Ernennung zum Studienrat i. K. 
in ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit. 

Kirchenverwaltungs-Amtsrat Helmut Ern st vom Kirchenkreis 
Köln-Rechtsrheinisch zum Kirchenverwaltungs-Oberamtsrat. 
Gemeindeverzeichnis S. 361. . ' : 

Landeskirchen-Amtsrat Johannes G öh I e r· zum Landeskir
chen~Oberamtsrat 

Pastorin im Hilfsdienst Monika G re i e rin ein Kirchenbeam" 
tenverhältnis auf Zeit unter Ernennung zur Pastorin im Sonder
dienst und Einweisung in die bei der Kirchengemeinde Ove
rath, Kjrchenkn~is An Sieg und Rhein, eingerichtete Sonder
dienststeIle. ... .' 

Kirchenverwaltungsrat Wolfgang G ro h vom Kreiskirchenamt 
des KirchenkreisesSimmerri-Trarbach zum Kirchenoberver
waltungsrat. ßemeindeverzeichnisS~ 519. 

Pastor im Hilfsdienst Manfred H ei n - [) ürr' in ein Kirchenbe
amtenverhältnis auf Zeit unter Ernennung zum Pastor im 800-
derdienst und Einweisung in die bei der Kirchengemeinde 
Overath,·Kirchenkreis An Sieg und Rhein, eingerichtete 800-
derdienststelle. 
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KirchenverwaJtungs-lnspektorin loga Hel mes vom Rech
nungsprüfungsamt der Kirchenkreise KobIenz,$imrnem-Trar~ 
bach und Trier zur KirchenverwaJtungs-OberinspelOOrin. 

Kirchengemeinde-Amtmännin.Eugenie KI ein von der Kreuz
Kirchengemeinde Düsseldorf,KirchenkreisDüsseldori
Nord. zur Kirchengemeinde-Amtsrätin. Gemeindeverzeichnis 
S.19O. 

Verwaltungsangestellter Heiko Na gel vomPauI-Schneider
Gymnasium' in Meisenheimin ein Kirchenbeamtenverhältnis 
auf Lebenszeit unter Ernennung zum Kirchenverwaltungs-Se-
kretär. Gemeindeverzeichnis S. 46. . 

'Kirchenven.valtungs-Oberinspektorin Cordula N Ö 1I e- N e u
roth vomStadtkirchenverband Köln zur Kircherwerwaltungs-
Amtfrau. . 

Lehrerin [; A. Petra Ofejnik vom Theodor-Fliedner-Gymna
sium in Düsseldorf-Kaiserswerthunter Ernennung zur Stu':' 
dienrätinz. A. i. K. in ein Kirchenbeamtenverhältnisauf Probe. 

K'rrchenrechtsrätin z. A. Claudia S t i eId 0 rfunter Ernennung 
zur Kirchenrechtsrätin in ein Kirchenbeamtenverhältnis aufLe
benszeit. 

Landeskirchen-Obersekretärin Heike Te r be c k zur Landes
kirchen-Hauptsekretärin. 

Pastor im Hilfsdienst Sven-Gunnar Torjuul in ein Kirchen
beamtenverhältnis auf Zeit untefEmennungzum Pastor im 
Sonderdienst und Einweisung in die bei der Kirchengemeinde 
Frechen .. Kirchenkreis . Köln-Süd, eingerichtete Sonderdienst
stelle. 

Landeskirchen-AssessorinKatja Wälle rzur Kirchenrechts
l'ätinz •. A. in ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe. 

Studienratz. A. i.K .. Ulrich Wen d I an d vom ßodelschwingh
Gymnasium in Herchen unter Emennung·zum Studienrat i. K. 
in ein Kirchenbeamtenverhältnis .auf Lebenszeit. 

KirChenoberrechtsrätin Elke Wie ja zur Kirchenrechtsdirek
torin. 

Lehrerin i. A. Ulrike Wilmsmeier vom Theodor-Fliedner
Gymnasium in Düsseldorf~Kai~erswerth unter Emennung zur 
Studienrätin z. A. i. K. mein' Kirchenbeamtenverhältnis auf 
Probe. 

Oberführt: 

Kirchengemeinde-Oberinspektor ThomasHei man n von der 
EV.-:ref. Kirchengemeinde Neviges in den Dienst des Rech
nungsprüfungsamtes der Kirchenkreise Barmen und Elberfeld, 
Gemeindeverzeichnis S.455, 

Mit Wirkung \l9m 1. Januar 1995 werden folgende Lehrkräfte 
der Realschule des Kirchenkreises Leverkusen in Burscheid in 
den Dienst der Evangelischen Kircl1e.im Rheinland .übemom-
men: 
BI u m, Annemie 
Du rd el,. Manfred 
Etdmann, Karl-Heinz; 
Ho mol a ,!Angela 
Müll er, Ursula 
Prediger, Renate 

Realschullehrerin i. K. 
Realschullehrer i. K: 
Realschullehrer j, K 
Realschullehrerini. K, 
Raalschullehrerin LK. 
Realschullehrerin L K. 

Ra t.s,cJ'l;. Hubertus 
Reicht, Wolfgang 
Richter, Helga 
Ruttkarnp, Wemer 
Siegele,Bemd 
Söhnel, Hildegan:f 
Symann, Gerhild 
Tiede, Helga 
Wilkes, Rolf 
Windmann, Annerose . 
Wischeier , Almut 

Realschullehrer L K 
RealschuHehrer i. K 
Realschullehrerin i. K. 
Realschullehrer i. K. 
Realschullehrer i. K. 
Realschullehrerin L K. 
Realschullehrerin i. K. 
Raalschullehrer!n i. K. 
Realschullehreri. K. 
Realschullehrerin i.K. 
Realschullehrerin i. K. z. A. 

Versetzung Inden Wartestand: 

Pfarrer Dr. Mart!n Mfotderbach, Leiterder Ev. Jugendaka
demie Radevormwald, mit Wirkung vom 1. März 1995 gem. 
§ 21 Abs. 2 Pfarrerdienstgesetz zur Dienstleistung bei der 
EKD. Gemeindeverzeichnis S. 39. 

Pfarrer Manfred Müll er, Kirchengemeinde Cochem (2. Pfarr
stelle). mit Wirkung vom 1. Februar 1995 auf eigenen Antrag. 
Gemeindeverzeichnis S: 327. 

Kirchenverwaltungsdirektor Heinz-Dieter Prygotzki vom 
Verwaltungsamt des Kirchenkreises An Sieg und Rhein mit 
Wirkung vom 1. Ap1"i11995 auf eigenen Antrag. 

Entlassen: 

Pastor im Sonderdienst Reinhard Be h n k e - Hau b e r mit Ab
. lauf des 31. März 1995 durch Zeitablauf. 

Pastorin im Sonderdienst Klaudia Busch-Wermeyer mit 
Ablauf des 3LMärz 1995 durch Zeitablauf. 

Pastorin im Sonderdienst Karla D 0 mn i n g mit Ablauf des 
31 . März 1995 durch Zeitablauf. 

Pastorin im Sonderdienst Claudia Gei sie r mit Ablauf deS 
31. März 1995 durch Zeitablauf. 

Gemeindemissionar Pastor i. W. Wilhelm K ü n z e I aus einem 
Kirchenbeamtenverhältnis wegen Berufung zum Pfarrer. 

Pastor im Sohderdienst Eugen va n La a k mit Ablauf des 
3. April 1995 durch Zeitablauf. 

Pastor im Sonderdienst Andreas Miksch mit Ablauf des 
14. März 1995 wegen Berufung zum Pfarrer. 

Pastor im Sonderdienst Udo R ich I ymitAbiauf des 31. März 
1995 durch 2eitablauf. 

Pastorin im Sonderdienst Renate Sc h ä f e r mit Ablauf des; 
31. März 1995 durch Zeitablauf. 

Pastorin im Sonderdienst Renate Sc h ä ni n g mit Ablauf des 
21. Januar 1995 wegen Berufung zur Pfarrerin. 

Pastor im Sonderdienst FrankUngerathen-Purpus mit 
Ablauf des 31. März 1995 durch Zeitablauf. 

Eintritt in den Ruhestand: 

Pfarrer Rolf Baack, KirchengemeindeWesseiing (2. Pfarr
stelle), mit,Wirkung vom 1. März 1995. Gemeindeverzeichnis 
S.381. 
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Pfarrer Ulrich Da h m, f<irchengemeinde Honrath, mit Wirkung 
vom 1. März 1995. Gemeindeverzeichnis S. 511. 

Pfarrer Martin Gen s ch, 'Kirchengemeinde Sindorf (1. Pfarr
stelle), mit Wirkung vom 1. März 1995. Gemeindeverzeichnis 
S.380. 

Pfarrer Dr. Hans Goedekjng" Kirchengemeinde Elberfeld
West (6. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. Januar i 995. Ge
meindeverzeichnis.S;241. 

Pfarrer Enge/bert Hein, Kirchengemeinde Horst-Eiberg zu 
Essen-Staate (2. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. März 1995. 
Gemeindeverzeichnis S. 275. 

Pfarrer Eckhard Knolle, Stadtkirchenverband Köln (8. Ver
bandspfarrstelle für Krankenhausseelsorge ) mit Wirkung vom 
1, März 1995. Qemeindeverzeichnis S. 340. 

Landeskirchen-Oberamtsrat Siegfried Kö r s gen vom Lan
deskirchenamt zum 1. März 1995. 

Oberstudienrat i. K.Günler Sc h ü tU er vom:Oietrich-Bon
hoeffer-Gymnasium in Hilden mit Ablauf des 31. Januar 1995. 

Katechenn EUen Seil e r vom Stadtkirchenverband Köln auf 
eigenen Antrag mit Ablauf des 31. März 1995. 

Pfarrer Wolfram S t ra c k e, Kirchengemeinde Solingen-Dorp 
(2. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. März 1995. Gemeindever
zeichnis S. 541. 

Pfarrer Friedrich-Gustav W i nc k le r ; Militärpfarrer in Bruns- ' 
sum, mit Wirkung vom 1. März 1995. 

t 
Jesus spricht: ,Wer mein Wort hört und glaubt dem, der 
mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt 
nicht in das Gericht, sondem er ist vom' Tode zum 
Leben hindurchgedrungen. Johannes 5, 24 

Aus diesem Leben .wurden abberufen: 

Pfarrer i. R. Wilhelm Aß man n am 2. Januar 1995 in 
Issum, , zuletzt. Pfarrer in Issum, geboren am 30. De
zember 1912 in Kleve, ordiniert am 25. August 1940 in 
Duisburg-Hambom. 

Pfarrer i. R. Herbert War san y am 27. November 1994 
in Lüneburg, zuletzt Pfarrer beim Stadtkirchenverband 
Essen, geboren am 20. Februar 1911 in Zirkow, ordi
niert am 25. September 1938. 

Errichtung von Pfarrstellen: 

Beim Stadtkirchenverband Köln ist mit Wirkung vom 
1. September 1995 eine 22. und eine 23. Verbandspfarrstelle 
für das 8erufsschulpfarramt errichtet worden. Gemeindever
zeichnis S. 341. 

Beim Kirchenkreis Lennep wird eine weitere 12. Pfarr
stelle (SeelsGrgean der Jusfin-ollzugsanstalt Reinscl1eid-Lüt
tringhausen)~chtet. Gemeindeverzeichnis S. 400. 

Aufhebung einer Pfarrstelle: 

Die3. Pfarrstelle der Fr i ed e n s- K ire h enge m ein de Kre
fe I d, Kirchenkreis Krefeld, wird mit Wirkung vom 1. Januar 
1995 aufgehoben. 

PfarrStellenausschreibungenz 

Die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Drabenderhöhe. 
Kircl1enkreis An der Agger, ist zum 1. August 1995 durch das 
Leitungsorgan wieder zu besetzen. In der Gemeinde ist der 
Heidelberger Katechismus mit Auszügen aus dem Kleinen Ka
techismus Luthers in Gebrauch. Weitere Angaben siehe Ge
meindeverzeichnis S. 99. Bewerbungen sind innerhalb von, 
drei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an die vor
genannte AnstellungskörperSchaft über den Superintendenten 
des KirchenkreisesAn der Agger, Auf der BTück 46,51645 
Gummersbaoh. zu richten. 

Die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde R 0 s b ach, Kirchen
kreis An der Agger, ist zum 1. August 1995 durch das Leitungs
organ wieder zu besetzen. In der Gemeinde ist der Lutherische 
Katechismus in Gebrauch. Weitere Angaben siehe Gemeinde
verzeichnis S. 1 04., Bewerbungen sind innerhalb von drei Wo
chen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an die vorgenannte 
Anstellungskörperschaft/über den Superintendenten des Kir
chenkreises An der Agger, Superintendent Ostermann, Auf der 
BTück 46, 51645 Gummersbach, zu richten. 

Die 2. Pfarrstelle der Melan chthan - 1<. i rehe n ge me i n d e 
o ü s sei dorf, Kirchenkreis Düsseldorf-Ost, kann ab sofort zu 
50 % wieder besetzt werden. Die Gemeinde ist uniert, hat zwei 
Pfarrbezirke und eine Kirche mit Gemeindezentrum. Weitere 
Angaben siene Gemeindeverzeichnis 'S. 199. Bewerbungen 
sind innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amts
blattes an die vorgenannte Anstellungskörperschaft über den 
Superintendenten des Kirchenkreises Düsseldorf:'Ost, Ba~ 
stionstraße 6, 40213 Düsseldorf, zu richten. 

Beim Evangelischen Stadtkirchenverband Köln ist auf 
Vorscnlag aer Kirchenleitungdie 21. und 22. Verbandspfarr
stelle des 8erufsschulpfarramtes zur Erteilung Evangelischen 
Religionsunterrichtes an Berufsbildenden Schulen zum 1. 
September 1995 zu besetzen. Gesucht werden Pfarrer oder 
Pfarrerinnen, die bereit sind, vollzeitlich Ev. Religionslehre an 
einer Berufsbildenden Schule im Bereich des Ev. Stadtkirchen· 
verbandes Köln zu erteilen~ Erfahrung im Berufsschulbereich 
ist erwünscht. Die Pflichtstundenzahl beträgt 24,5 Wochen
stunden. Auskünfte erteilt die Leiterin'des Berufsschulpfarram
tes, Pfarrerin Johanna Skriver, Telefon (0221 ) 33 82-275 bzw. 
(02245) 8042. Bewerbungen sind innerhaltivon drei Wochen 
nach Erscheinen dieses Amtsblattes an das Landeskir
chenamt, Postfach 320340; 40418 Düsseldorf, zu richten. 

Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde H () n rat h, Kirchenkreis 
An Sieg und Rhein, ist zum 1. September 1995 auf Vorschlag 
der Kirchenleitung wieder zu besetzen. In der Gemeinde ist der 
Unions-Katechismus in Gebrauch. Weitere Angaben siehe 
Gemeindeverzeichnis S. 511. Beweroungen sind 'innerhalb 
von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an das 
Landeskirchenamt, Postfach 320340, 40418 Düsseldorf, zu 
richten. 
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Die 1. und 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Ketzberg, 
Kirchenkreis Solingen, sind sofort auf Vorschlag der Kirchen
leitung zu besetzen (2. Pfarrstelle im Umfang von 50 % eines 
vollen Dienstverhältnisses). In der Gemeinde ist der Unierte 
Katechismus in Gebrauch. Weitere Angaben siehe Gemeinde
verzeichnis S. 538. Bewerbungen sind innerhalb von drei Wo
chen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an das Landeskir
chenamt, Postfach 3203'40, 40418 Düsseldorf, zu richten; 

Stellenausschreibungen: 
(ohne Textverantwortung des landeskirchenamtes) 

Die Kirchengemeinde U e 11 end a h I in Wuppertal-Elberfeld 
sucht ab 1. April 1995 eine/einen ev. Mitarbeiterin/Mitarbeiter 
für die Arbeit mit Kindem und Jugendlichen. Die wöchentliche 
Arbeitszeit beträgt 19,25 Stunden. Die Vergütung erfolgt ent
sprechend der Ausbildung nach dem BAT -KF. Der Einsatz ist 
in zwei unserer vier Gemeindebezirke in folgenden Arbeitsbe
reichen vorgesehen: Gewinnung und Schulung ehrenamtli
cher Mitarbeiterinnen und Mifattleiter; Aufbau; Begleittmg und 
leitung von Kinder-· und Jugendgruppen; :Durchführung von 
Kindergottesdiensten; Mitarbeit bei·· Gemeindeveranstaltun
gen mit Kindem; Freizeiten undKinderferienprogramm. Wenn 
Sie eine pädagogische Ausbildung, z. B. als Erzieherin/Erzie
her, Gemeinde- oder Sozialpädagogin/Sozialpädagoge, So
zialarbeiterirr/Sozlalarbeiter, 'Diakonin/Diakon, und Spaß an 
der Arbeit in einer Kirchengemeinde haben, bitten wir um Ihre 
Bewerbung an das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde 
Uellendahl, Kirchplatz 1, 42103 Wuppertal. Auskünfte erteilen 
Pfarrer Dr. Harms, Telefon (0202) 752848, untlPfarrerehe
paar Weber, Telefon (0202) 751560. 

Das Gemeindeamt Solingen-Altstadt sucht zum 
nächstmÖQlichen Termin eine/n Mitarbeiter/in. Das Aufgaben
gebiet umfaßt die Sachbearbeitung für zwei Kirchengemein
den, und zwar die Ev. Stadtkirchengemeinde sowie die Ev. Kir
chengemeinde Widdert. Die Stelle ist nach A 10 BBesG/IV b 
BAT-KF bewertet. Wir wünschen uns eine/n Mitarbeiter/in mit 
Zweiter, mindestens jedoch .Erster Verwaltungsprüfung, die/ 
der verantwortungsbewußt und selbständig arbeitet. EDV
Kenntnisse wären von Vorteil. Ihre schriftliche Bewerbung er
bitten wir an die Vertreterversammlung der drei Nt-Solinger 
Kirchengemeinden, Kölner Straße 17, 42651 Solingen. Aus
künfte erteilt Herr Wingelewski, Telefon (0212) 22206 35. 

Literaturhinweise 

Asyl in der Gemeinde - eine Arbeitshilfe für die Diskussion 
zum Thema Kirchenasyl in Gemeinden und Presbyterien, in 
Flüchtlingsarbeitskreisen und Gemeindegruppen. Seit Jahren 
bemühen sich Gemeinden, Flüchtlinge zu integrieren. Und sie 
haben Erfotg: Zu Flüchtlingen und ihren Familien sindvielfälti
ge Kontakte und enge Bindungen entstanden. Auf Grund die
ser gewachsenen Beziehungen ist ihnen das Schicksal der 
Flüchtlinge vertraut geworden. Wenn nun trotz vieler Bemü
hungen eine Abschiebung droht, kann es sein, daß die betref
fende Gemeinde auf Grund eigener Recherchen und der Infor
mationen durch die Flüchtlinge der Meinung ist, daß den 
Flüchtlingen eine erhebliche Gefahr an leib, leben oder Frei
heit droht. Dann muß im leitungsorgan der Gemeinde ent
schieden werden, ob ein Kirchenasyl als letzter Ausweg ge
währt werden soll, um .die Flüchtlinge durch Verhandlungen 
und politische Einflußnahme vor der Gefahr an leib und Leben 
bei einer Rückkehr ins Herkunftsland zu bewahren. Die Ar-

. beitshUfe·· ;,Asyl in der Gemeinde" gibt den gegenwärtigen 
Stand der Diskussion in der Evangelischen Kirche wieder. Sie 
will Gemeinden zur Arbeit am Thema Kirchenasyl ermutigen 
und gleichzeitig ihren Blick für die Risiken und Chancen eines 
Asyls in der Gemeinde schäHEm. Kirctlenasylhat einen hohen, 
biblisch begründeten Anspruch. Aber·· Kirchenasyl erfordert 
auch "handwerkliches' Geschick. Deshalb kommen Gemein
den, die bereits Kirchenasyl gewährt haben, mit ihren Erfah
rungen zu Wort. Ein Abschnitt ,;Wann und unter welchen Um
ständen sollen Flüchtlinge in der Gemeinde aufgenommen 
werden?" faßt die Erfahrungen der Gemeinden in Kriterien für 
die Aufnahme von Flüchtlingen und für die Durchführung .eines 
Kirchenasy!s zusammen. Diese Kriterien und praktischen Tips 
können den Gemeinden, die die Aufnahme von Flüchtlingen 
diskutieren, schwierige Entscheidungen erleichtern. Die Bei
träge von Prof, Albrecht Grözinger und Prof. Martin Hone.cker 
über die theologische Begründetheit von Kirchenasyl bieten 
zahlreiche Argumente für eine Diskussion etwa im Presbyteri
um. Darüber hinaus sind die Beschlüsse der landessynode 
(1993) und der Kirchenleitung (1994) zum. Kirchenasyl doku
mentiert, außerdem finden sich Informationen über die nieder
ländisct!eStiftung INlIA, die die Dringlichkeit einer koordinier
ten Zusammenarbeit über die Grenzen der eigenen Gemeinde 
hinaus unterstreicheR. ,Oie .Afb,eitshilfe wird VQm landeskir
chenamt der Evangelischen Kirche im Rheinland herausgege
ben und. kann über den Presseverband der Evangelischen Kir
che im Rheinland, Rochusstraße 44, 40479 Düsseldorf, Tele
fon (0211) 3610-208{209, bezogen werden. Die Arbeitshilfe 
"Asyl in der Gemeinde" ist als Einzelexemplarfür DM 8,- (zzgl. 
Porto- 'und VerpackE.mgs~osten) erbältlich, bei der Bestellung 
von zehn und mehr Exemplarenermäßigt sich der Preis auf DM 
6,50 pro Stück (zzgL PortQ- und Verpackungskosten}. 

Ernst Schmidt: ChronikEv. Kirchengemeinde Duisburg
Buchholz, 1954-1994. Duisburg 1994.206S:, Abb~ 

300 Jahrelotherische KirchengemeinC:teinElberfeld, 1694-
1994. Hg.: Evang. Kirchengemeinde am Kolk. Wuppertal-EI
berfeld 1994. 16 S., Abb. 

90 Jahre Evangelisch in Eller. Festschrift zum 90jährigen 
Gründungslubiläumder Evangelischen Kirchengemeinde 
Düsseldorf~Eller, 1904-1994. Hg. vomPresbyterium der Ev. 
Kirchengemeinde Oüsseldorf':'Eller, ·1994.'52S., Abb. 

Gunhild lehmkuhl: Wo ist dein Bruder Abel? Jüdische Bürger 
in Eller, Lierenfeld und Vennhausen 1933-45. Düsseldorf 
1994.126 S., Abb. 

100 Jahre Essener Bachchor, 1894-1994. Bramsehe 1994. 
64 S.,Abb. 

Versöhnliches. Eine Festschrift für Erich Backer, Pfarrer in 
lechenich, vom 1. September 1960 bis zum 31. Oktober 
1994. Erftstadt-lechenich 1994. 74 S., Abb. 

Die Teilung des Kirchenkreises Mülheim am Rhein am 26. 
September 1894. Eine kleine Dokumentation. Hg. vom Evang. 
Kirchenkreis Bonn, 1994. 65 S., Abb. 

Manfred Mielke: Der geflickte Hahn. 100 Jahre Johanniskir
che zu Rayen. Neukirchen-Vluyn 1994. 233 S., Abb. 

Klaus Goebel: In allem ein angenehmer Aufenthalt. Ronsdor
fer Vorträge und Aufsätze. Köln 1994. 158 S., Abb. (Schrif
tenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte, 115), 
(Schriften zur Geschichte der eV.-ref. Gemeinde Ronsdorf, 7). 
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Evaftgelische~lrche.~üdernIleiti. Festschrift. Restauriert 
1993~. Hg. iMAUftr;'des Presbyteriums der Evang,·Kirchen~ 
gem9irideSta~heim, 1994. 24S., Abb. . . - . 
CUpafOlevIan: o.~GoftesH590.Faksiffiile
EdifionmiteinemKbmmentarhg. von Guntner Franz. Mit ei
nem Beitrag von KarfMüler. Köln 1994. VII,·523 S. (FakSimile:. 
EditiOn des \1eteinsfür:AheinischeKirch'9ngeschichte, 2), Ver
öffentlichung der caspar-OIevian-Gesellschaft). 

Wolfgang ScherffIg: JUnge. TJteoIögen ·im· ... 1b'Itten .Reictr'. 
Dokume{lte, Briefe, ertabftmgen. Bd.3: Kemer blieb ohne 
Schuld, t~38"1$45tNeukirohen':V1uyn 1994. XXVI, 467 S. 

KlausD~ HildemamiUwe ~1;.f'erdil:land Magen; 
Pastoralgehilfenastalt -DiakoReniiastalt ~ Tb$Odor" 
FUedner-Werk. 1.50 Jahre Diakoniegeschicht~; Köln 1994. 
XIV, 332 S., ~;/t~e,oreihe des. VereinsfütRheinische 
Kirchenge$Chicht&,114:). 

Sigridlekebuseh: Die Reformierten ~-Kirchenkampf. Das 
Ringe'"!. QeI; . Reformierten Bundes. das C09tus I'efgrmierter 
P~rund darreforrnierten Landeskirdl~Hartnqver um den 
reformierten Weg in.der Reichskirche. Köln 1.994. V, 440 S. 
(SCtlliftenTeitiedeSV~ins.fUr ~.KifChengeschichte. 
113).- . .. C " .. ' 

W~sfor~u~g all'l~der rbeiniscbeft Kir
che. Ijg. vom AfchlvderEv8ngel~atI.Kircbaim Rheinland; 
~~ 1994. IV; 75 S.(~ilfen des Archivs dar EVaIr 
gelisChan Kirche--imRhein/and, 2). 

Traugott Jähnichen (Ijg"): +wischen Tradition unetModerne. 
Die protestantischeSauiätigkeiUmRuhrgeblet ",'71 .. 1933, 
Boqhum 1994.152 S. (SWI ... auBerdar Reihe, 18). 

Berichtigung zum KABI. 11/94 

ImKirch1iCti9n AmtslJlattNr. 1111994 muß es auf Saite 323 im 
Kopf dar Tabelle der Aril~Z\jIf!Qf:ID:nacf1der Ver6rdnung über 
Zulagen an K'trehanbaamte uM Kirchenbaamtinnen im Ver
waitungsdienst vom. ;3.Oez~r 1992 heißen "- gültig ab 
1; Januar 1995.:.:..". 

Das Landaskirchenamt 
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